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Öffentliche Sitzung am 22.03.2022  
 
Beginn: 19.05 Uhr, Ende: 23:42 Uhr  
Tagungsort: Stadtsaal Purkersdorf  

 
 
TOP 1  Einleitende Erfordernisse  
 

1. PRÄSENZFESTSTELLUNG im Zuge der öffentlichen Sitzung am 22.03.2022 
 
Anwesend: 26 / Präsenzquorum: 22 

NAME NAME 

BANNER DI Doris  PAWLEK Dieter  

BAUM DDr. Josef  PISTRACHER Gerald 

BERNREITNER Mag. (FH) Josef  POKORNY Mag. Christian 

BOLLAUF Susanne – siehe entschuldigt POSCH Mag. (FH) Barbara 

BRUNNER Roman PUTZ Christian 

BRUNNER Sebastian – siehe entschuldigt  RITTER Christoph 

FROTZ Dr. Waltraud RÖHRICH Christian 

HOLZER Michael – siehe entschuldigt  SCHWARZ Herbert  

KASPER DI Mag. Thomas  SELIGER Reinhardt – siehe entschuldigt  

KAUKAL Beatrix – siehe entschuldigt  SHIELDS Katherine 

KEINDL Herbert  STEINBICHLER Ing. Stefan 

KELLNER DI Sabina  TAUBER Alfred 

KIRNBERGER Andreas – siehe entschuldigt  TEUFL Thomas – siehe entschuldigt  

KLINSER Susanne  WEINZINGER Viktor 

OPPITZ DI Albrecht WILTSCHEK DI Bernd 

PANNOSCH Mag. Karl WUNDERLI Sonja 

PASSET Susanne  

 
 
entschuldigt: 

BOLLAUF Susanne HOLZER Michael  

BRUNNER Sebastian TEUFL Thomas  

KIRNBERGER Andreas  SELIGER Reinhardt  

KAUKAL Beatrix   

 
Weiters anwesend: 

GANNESHOFER Christian   WOHLMUTH Mag. Jakob 

HLAVKA Ing. Nikolaj  WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia 

WOLEK Judith   

 
2.  Bestellen der Verifikatoren 
  
 SPÖ:   WILTSCHEK GR DI Bernd 
 ÖVP:   FROTZ GR Dr. Waltraud  
 GRÜNEN: KLINSER GR Susanne  
 NEOS:  PISTRACHER STR Gerald  
 
3. Bestellen Schriftführung 
 WINKLER-WIDAUER Dr. Claudia 
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4. Änderungen in der Tagesordnung 
 
4.1.  Änderungen / Ergänzungen zur Tagesordnung:  
 

a) GR0312 > Unterpunkt: Teil-Bausperren – Verordnung  
NEU unter GR0312 A) unter dem Namen: Teil-Bausperren – Verordnungen  
 

b) GR0335 > Ergänzungen Sachgebiete 
NEU > Ergänzungen Sachgebiete und Änderungen in Ausschüssen  
 

c) GR0337 > Berichte von Prüforganen + Stellungnahmen zu den Berichten (BGM 
und Kassenverwalter) – Verlegung in den Öffentlichen Teil der Sitzung  

 
 
4.2.  Von der Tagesordnung abgesetzt:  
 

Im öffentlichen Teil:   /  
 
Im nicht öffentlichen Teil:  GR0336  -  Ausbuchungen Rechnungsjahr 2021  

 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt den Änderungen der Tagesordnung zu.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
 
5. Eingelangte Dringlichkeitsanträge 

 
Gem. § 46 Abs. 3 der NÖ GO können Gegenstände, die nicht in die Tagesordnung 
aufgenommen wurden, können nur behandelt werden, wenn der Gemeinderat hierzu 
seine Zustimmung gibt. Folgende Anträge sind bis zu Sitzungsbeginn eingegangen:  
 
 
DA01 
GR0342 Ergänzungswahl in den Stadtrat (gem. § 115 Abs. 3 der NÖ GO 1973)  
Aufnahme in die Tagesordnung    JA – einstimmig  
Aufnahme als TO-Punkt     GR0342  
Behandlung als ersten Tagesordnungspunkt JA  
 
 
DA02 
GR0343 e-Carsharing-Vertrag mit sharetoo  (Antragsteller: ÖVP und SPÖ)   
Aufnahme in die Tagesordnung    JA   
Aufnahme als TO-Punkt     GR0343  
Behandlung nach Tagesordnungspunkt  nach GR0310 (vor GR0311)  

 
 
DA03 
GR0344 Einberufung eines Sondergemeinderats zur Behandlung des GR0312  
Aufnahme in die Tagesordnung    JA   
Aufnahme als TO-Punkt     GR0344  
Behandlung nach Tagesordnungspunkt  GR0311 (vor GR0312)   

 



 

6 
Protokoll der 11. Sitzung des GR am 22.03.2022 

 
DA04 
GR0345 Einberufung eines Volksschul-Gipfels  
Aufnahme in die Tagesordnung    JA  
Behandlung nach Tagesordnungspunkt   GR0328 (vor GR0329)  
 
 

ANTRAG 
Aufnahme der Anträge in die Tagesordnung.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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TOP 2  Berichte des Bürgermeisters  
  

2.1.  Aktuelle Lage: COVID-19 
Am heutigen Tage wurden uns von Seiten der BH 482 positiv Getestete 
GemeindebürgerInnen genannt (Stand 18.3.2022). Die Teststraßen werden per Ende 
März nicht mehr finanziell durch den Bund unterstützt und daher nicht verlängert. Die 
behördliche Teststraße bleibt derzeit weiterhin bestehen.  
2.2.  Bericht URKAINE-HILFE  
Die Hilfsbereitschaft in Österreich ist generell sehr groß und auch in unserer Gemeinde 
enorm. So kamen umgehend von diversen Hilfsorganisationen sowie von Land und BH 
zahlreiche Informationen und Möglichkeiten zur Hilfeleistung für die Flüchtlinge. 
In Purkersdorf selbst wurde ein Großteil der Spenden in Zusammenarbeit zwischen der 
Gemeinde und der Pfarre koordiniert. Hier hat sich auch ein Ukrainer, der seit über 10 
Jahren in Purkersdorf lebt, mit seiner Frau sehr engagiert und ist mit der Gemeinde in 
stetem Kontakt. Hr. Yegorov hilft mit den zahlreichen Spenden, die – auch nach Aufruf 
durch die Gemeinde – bisher bei der Pfarre abgegeben, dort verpackt und zugeordnet 
wurden. Zusätzlich zur Anlaufstelle bei der Pfarre wurde im Rathaus eine Art ‚Krisenstab‘ 
eingerichtet, wo eine große Anzahl an Anfragen bearbeitet und beantwortet wird. Bei 
Möglichkeit der Aufnahme von Flüchtlingen bitte direkt dem Land oder bei der Gemeinde 
melden. Bisher konnten schon einige Privatunterkünfte vergeben werden. Bis zum 
heutigen Tag sind rund 90 Personen (vorwiegend Frauen und Kinder) aus der Ukraine in 
Purkersdorf eingetroffen und konnten gut untergebracht werden. Neben einer 
Verordnung, die betroffenen ukrainischen Flüchtlingen ein vorübergehendes 
Aufenthaltsrecht gewährt, bestehen zusätzliche Grundversorgungsleistungen für 
Flüchtlinge. So z.B. Verpflegungsgeld, Mietzuschuss, Schulbedarfshilfe, 
Bekleidungshilfe und Krankenversicherung. Die Behörden sind hier sehr hilfreich. Zudem 
ist man in den Kindergärten und Schulen bemüht die ankommenden Kinder 
aufzunehmen. Bei den Banken können Flüchtlinge kostenlose Girokonten eröffnen. … 
Unter www.noehilft.at wurde umgehend eine Website erstellt, hier findet man neben 
einer Hotline-Nummer zusätzliche Informationen.  
Von Seiten der Stadtgemeinde wurden – per Stadtratsbeschluss – umgehend € 5.500,- 
als Nothilfe für die Betroffenen des Krieges in der Ukraine gespendet. Dieses Geld 
wurde gemeinsam mit dem GF vom Eurospar in geeignete Lebensmittel umgewandelt 
und zusammen mit sonstigen zahlreichen Spenden bei der Pfarre für den Transport an 
die betroffene Grenze vorbereitet. Das Fahrzeug der Feuerwehr wurde am 09.03.2022 
schwer beladen. Letztlich ergaben die Verpackungseinheiten eine Summe von € 6.200,-. 
Die Pensionisten haben davon € 700,- übernommen.  
Zudem wurde von den Mitarbeitern des Rathauses eine Summe gespendet, die vom 
Warenhaus Weiss beinah verdoppelt und dort in eine Spende von Thermoskannen, 
Taschenlampen und Batterien umgewandelt wurde.  
Am gestrigen Tag hat eine Informationsveranstaltung für Flüchtlinge und HelferInnen im 
Stadtsaal stattgefunden. Die Fragen Vieler konnten hier beantwortet werden.   
HelferInnen werden weiterhin gesucht! Auch Freiwillige, die Deutschunterricht geben 
können! Bitte um Meldung an: ich.helfe@purkersdorf.at oder Anruf unter der Nummer: 
02231 / 63601 DW 883. Generell sind auf der Startseite der Stadtgemeinde detaillierte 
Informationen betreffend Hilfeleistungen angeführt.  
Privatunterkünfte werden weiterhin dringend gesucht!! 
2.3. Kurzparkzone Purkersdorf OST  
Aufgrund der flächendeckenden Kurzparkzone im angrenzenden Wien, wurde ein 
kurzfristiges, rasches Handeln unerlässlich. Vorab wurde in den unmittelbar 
angrenzenden Gemeindestraßen Wurzbachgasse, Schuhmeierstraße und Waldgasse 
eine (gebührenfreie) Kurzparkzone verordnet. Aufgrund zahlreicher Beschwerden, 
erging nun ein weiteres Anrainerschreiben an alle Bewohnerinnen und Bewohner im 
östlichen Bereich Purkersdorfs. Auch hier soll ab 01.05. eine Kurzparkzone eingerichtet 
werden. AnrainernInnen sowie Gewerbetreibende und ständig Beschäftigte können bei 

http://www.noehilft.at/
mailto:ich.helfe@purkersdorf.at
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der Stadtverwaltung um eine Ausnahmegenehmigung ansuchen. Dafür ist lediglich eine 
Bundes- und Verwaltungsgebühr iHv € 24,10 zu entrichten. Die Berechtigungen, welche 
vorerst für ein Kalenderjahr Gültigkeit haben, werden im Haus ausgestellt. Die E-Mail-
Adresse: parken@purkersdorf.at wurde eingerichtet. Ein entsprechendes (Online-
)Formular erstellt. Um die Fülle an Ansuchen und Anfragen zu beantworten, wurde 
kurzfristig und vorübergehend eine Praktikantin aufgenommen, die in den nächsten 
Wochen bei der Ausstellung der Berechtigungen und Beantwortung der Anfragen 
behilflich sein wird. Die erforderlichen Verkehrsschilder sind bestellt. Betreffend die 
Landesstraßen wurde um eine Übertragung der Kompetenz angesucht sowie zeitgleich 
eine Verhandlung mit der BH. Die nunmehr erhöht erschwerte Parksituation bedarf 
möglicherweise noch weiterer Regelungen und intensiver Gespräche in nächster Zeit.  
2.5.  Online-Formulare auf der Website  
Die Stadtverwaltung arbeitet mit Hochdruck an der bereits angekündigten Umsetzung 
der Online-Formulare. Die ersten sind bereits auf der Website verfügbar.  

 
ANTRAG 

Die Berichte des Bürgermeisters werden zur Kenntnis genommen. 
 

Wortmeldungen:  
Zu Pkt. 2.4.: Pistracher, Wunderli, Baum, 
Steinbichler, Klinser, Shields, Kellner, 
Weinzinger, Keindl 
 
2.5.: Kellner 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
3 Gegenstimmen: Baum, Keindl, Banner 
5 Enthaltungen: Kellner, Klinser, 
Wunderli, Pistracher, Shields 
 
Alle anderen nehmen die Berichte zur 
Kenntnis. 

 
 

mailto:parken@purkersdorf.at
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2A  Sonstige Berichte / Anfragen  
 
GR Susanne Klinser (GRÜNE) stellt u.a. Anfragen – eingegangen per E-Mail am 
22.03.2022:  
 
Anfragen zu GR vom 30.11.2021 – bisher unbeantwortet:  
(Die Stadtverwaltung hat am heutigen Tag versucht die Fragen bestmöglich – allerdings mitunter noch 
unvollständig - zu beantworten)  

 
1.  

 
Beantwortung:  

Die Arbeitszeit der Marketingabteilung betrug bei der Übernahme der Betreuung der Website 
2018 an Betreuungszeit rund 5 Stunden / Woche (ergab gerundet € 5.740,24 pro Jahr). Ende 
2018, während des Relaunch der Website im neuen Design, wurden rund. 120 Arbeitsstunden in 
Design, Restrukturierung und Neuaufbereitung von Inhalten investiert. Im Frühling 2019 wurde 
das digitale Angebot um den @kulturpurkersdorf - Facebook-Kanal erweitert. Der wöchentliche 
Betreuungsaufwand stieg auf rund 8 Wochenstunden. Mit Ausbruch der Pandemie und dem 
damit deutlich gesteigerten Informationsbedürfnis lag der Aufwand zeitweise bei 15-20 Stunden 
wöchentlich.  
 
Aktuell werden für die inhaltliche sowie technische Betreuung der Website (inkl. Gem2Go) sowie 
des Facebook-Kanals rund 10 Wochenstunden aufgewendet (ergibt gerundet und heraus 
gerechnet € 14.661,65 pro Jahr).  
 
Seit 2021 betragen die Kosten für Gem2Go gesamt € 1.090,23 Lizenzgebühr sowie € 1.741,10 
Lizenzgebühr für Homepage. Diese Beiträge haben sich in seit 2018 um rd. € 200,- / Lizenz 
erhöht. Es handelt sich hierbei um Brutto-Beträge.  

 
2.  

 
 
Beantwortung:  
Die genannten Kosten beinhalten Wartung und Instandhaltung der Lichtelemente (auch die 
Nachbestückung von Elektro- und Verschleißteilen etc.), die Montage aller Lichtbilder entlang 
Wiener Straße, Kaiser Josef-Straße, Hauptplatz und P&R-Parkplatz, sowie die gesamte 
Arbeitszeit für das Anbringen und Abbauen der Elemente und die Christbaumbeschmückung.  
Selbstverständlich hat die Freiwillige Feuerwehr – so wie alle Jahre wieder – mit Mannschaft und 
Geräten bei der Aufstellung und der Demontage des (hohen) Baumes geholfen und die Drehleiter 
zum Schmücken bzw. zur Entfernung der Lichterkette zur Verfügung gestellt. Ein Mietsteiger wird 
jedes Jahr zusätzlich eingesetzt, einerseits, weil die unteren Bereiche des Baumes so einfacher 
zu erreichen sind, andererseits, weil für die Lichtbilder an den Straßen jedenfalls ein Steiger 
gebraucht wird. Für die Montage im Bereich der Straßenbeleuchtung und der Alleebäume ist auf 
Grund der fehlenden Aufstandsflächen die Drehleiter kein geeignetes Mittel.  
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3.  

 
Beantwortung:  
Bekanntgabe Kosten Verfahren STR305 (15.06.2021) Wiener Straße 12, Stieböck GmbH., 
Asphaltstockschießbahn – Berufungsentscheidung zum Zurückziehungsantrag von Fr. Silvia 
Rust.  
Laut Aufzeichnungen im Bauakt sind für die Stadtgemeinde folgende Kosten entstanden: 
2019      Gutachter  16/2 Stunden                    SV DI Kuderer               €    960,00 
2021      Verfahrensbegleitung Berufung         Dr. Gatternig                  €    317,40                 
                                                                                                                € 1.277,40 
 
Seit Beginn des Verfahrens im Juni 2016 entstanden für das komplette Verfahren Gesamtkosten 
in Höhe von:  
2019      Gutachten 16/2 Stunden           SV DI Kuderer                            €    960,00 
6/2016 – 8/2021   Gesamtkosten  Dr. Gatternig                               € 5.968,87 
                                                                                                                   € 6.928,87 

 
 

4.  

 
Beantwortung folgt.  

 
 

5.  

 
Beantwortung folgt.  

 
 

6.  

 
Beantwortung folgt.  
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7.  

 
Beantwortung:  
Ein interner Vorab-Termin in kleiner Runde hat bereits stattgefunden. Die ÖBB wurde ersucht die 
damals präsentierten Unterlagen noch entsprechend zu ergänzen. Die korrigierten Unterlagen 
betreffend die Untersuchungen alternativer Zugangswege sowie eine Machbarkeitsuntersuchung 
zu Bauteil B der ÖBB liegen noch nicht vor. Sobald diese von der ÖBB zur Verfügung gestellt 
werden, werden diese den Fraktionen zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Termin soll vereinbart 
werden.  

 
 

8.  

 
 
 

 
Beantwortung:  
Der ehemals bestehende Gehsteig im Fahrschulgassl war auf dem Grundstück Wiener Straße 2 
gelegen und geduldet und stellte den Zugang zur ehemaligen Schule und in weiterer Folge zum 
Verein Volkshaus auf Privatgrund dar. Bis zur Fertigstellung der Wohnhausanlage besteht eine 
temporäre Begegnungszone. Mögliche Planung im Anschluss wäre eine fixe Begegnungszone 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.  
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9.  

 
Beantwortung:  
Es besteht ein Vorschlag vom Verkehrsplaner DI Kratochwil, Beauftragter der Landesregierung 
für die Entwicklung des Rad-Basis-Netzes, das vom Land NÖ noch nicht beschlossen wurde. Auf 
Grund der hochrangigen Verkehrsplanung liegen die zur Verfügung stehenden Flächen 
(Bahnhofsumbau, Abgänge u.a) noch nicht ausreichend detailliert vor. 
Es gibt mit allen Beteiligten (ÖBB, Verein Volkshaus, Neue Heimat, MA 31, EVN u.a.) Gespräche 
um einen Übergang zwischen Fürstenberggasse und Wiener Straße (Unterer Hauptplatz) zu 
ermöglichen.  Auf Grund der fehlenden Parameter ist eine sinnvolle Prüfung einer durchgängigen 
Fahrradstraße technisch gesehen noch nicht möglich.  

 
 

10.  

 
Beantwortung:  
Die Überwachung der Park&Ride-Anlage Zentrum obliegt nicht der Stadtgemeinde Purkersdorf. 
Von Seiten der ÖBB wurde mitgeteilt, dass es in ihrem Interesse liegt einerseits diese 
Parkflächen zu kontrollieren und andererseits Sorge zu tragen, dass genügend Parkflächen für 
die Verkehrsteilnehmer in ausreichender Größe vorhanden sind. Wie und ob die Park&Ride-
Flächen kontrolliert werden, obliegt dem Betreiber (ÖBB). Eine Evaluierung seitens der ÖBB 
findet in regelmäßigen Abständen statt.  
 

 
11.  

 
Beantwortung:  
Nach Fertigstellung und Lieferung der Radständer WIR-5-im-Wienerwald wurde der Bauhof 
beauftragt, an den dafür vorgesehenen Standorten die Ständer zu montieren. Bezüglich des 
Standortes Post an der Linzer Straße wurde von Seiten des Bauhofs gemeldet, dass zur 
Entfernung des Salzlagers der Radlager benötigt wird. Der im Eigentum der Stadtgemeinde 
befindliche Radlager ist auf Grund eines Elektroschadens leider nicht einsatzbereit. Ein 
Ersatzradlader wurde im letzten Stadtrat zur Anmietung beschlossen. Das Fahrzeug ist 
zwischenzeitlich am Bauhof eingelangt. Die Anlage wird in den nächsten Tagen entsprechend 
der Vorgaben im Bereich des Postparkplatzes errichtet.  
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12.  
 

 
 
Beantwortung zu den Geschwindigkeitsbeschränkung 30/50: 
Gemäß Beschluss vom 23.06.2020 wurde schriftlich bei der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten 
als zuständige Verkehrsbehörde um Verordnung der 30/50 km/h 
Geschwindigkeitsbeschränkungen für die B1, B44, L2122 und L2129 angesucht. Am 22.11.2021 
fand ein Ortsaugenschein das Amtssachverständigen für Verkehr statt. Ein Gutachten bzw. eine 
Entscheidung der Bezirkshauptmannschaft liegt noch nicht vor.  
Angemerkt wird, dass auf Grund der angespannten Covid-Situation und dadurch eingehenden 
Personalmangel in den Abteilungen der BH St. Pölten und den erforderlichen 
verkehrstechnischen Überprüfungen von nur einem Verkehrssachverständigen im Bezirk, eine 
zeitnahe Erledigung jedoch nicht erwartet wird. 
 

 
13.  

 
Beantwortung folgt.  

 
14.  

 

 
 
Beantwortung folgt.  
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TOP 3  Genehmigung von Protokollen 
 
Bis Sitzungsbeginn ist sind keine schriftlichen Einwände gegen das Protokoll der 
(physischen) Sitzung am 30.11.2021 sowie den Umlaufbeschluss zu GR0272 mit 
Fristsetzung bist 01.12.2021 (als integralen Bestandteil des Protokolls vom 30.11.2021) 
eingebracht worden.  
 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll vom 30.11.2021 (inkl. Umlaufbeschluss zu 
GR0272 mit Fristsetzung 01.12.2021).  
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
 
Verifizierungsvermerk Protokoll 22.03.2022 
 
Das Protokoll dieser Gemeinratssitzung in der Sitzung des Gemeinderates am 
21.06.2022 verifiziert worden und wird von je einem/r Vertreter/in der im Gemeinderat 
vertretenen Parteien bzw. wahlwerbenden Gruppen unterfertigt. 
 
 
Bürgermeister 
 
 
SPÖ 
 
 
ÖVP 
 
 
GRÜNE 
 
 
NEOS 
 
 
FPÖ  
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DA01 (Aufnahme in die TO – einstimmig)  
GR0342 Ergänzungswahl in den Stadtrat  
 (gem. § 115 Abs. 3 NÖ GO 1973)  

 
 

Stadtgemeinde Purkersdorf 
St. Pölten-Land 

Gemeindekennzahl: 31952 
 

Niederschrift  
 

über die Ergänzungswahl in den Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf  
 
Datum: 22.03.2022 
Ort:  Purkersdorf, Stadt- und Kulturzentrum 
Beginn: 19.26 Uhr 
Vorsitz: Bgm. Ing. Stefan Steinbichler 
 
1)  Feststellungen 
Der Vorsitzende stellt zu Beginn der Sitzung fest, dass die Mitglieder des 
Gemeinderates ordnungsgemäß eingeladen worden sind. Die Sitzung findet innerhalb 
der für die Durchführung der Ergänzungswahl in den Stadtrat festgesetzten Frist statt. 
 
Anwesend sind: siehe Präsenzfeststellung Anzahl: 26  
Entschuldigt sind: siehe Präsenzfeststellung Anzahl: 7  
 
Die zur Gültigkeit der Wahl erforderliche Anwesenheit (22/33) von mindestens 2/3 aller 
Mitglieder des Gemeinderates ist gegeben. 
 
2) Ergänzungswahl in den Stadtrat 
Die freigewordene Stelle im Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf (Susanne 
BOLLAUF) entfällt auf die SPÖ, dieser kommt das Recht auf die Einbringung eines 
Wahlvorschlages zu. Die SPÖ-Fraktion hat beim Bürgermeister einen Wahlvorschlag 
eingebracht. 
 
Der Bürgermeister prüft den Wahlvorschlag im Sinne § 102 Abs. 3 NÖ 
Gemeindeordnung und stellt die Gültigkeit des Wahlvorschlages fest. Der Wahlvorschlag 
ist mit einer ausreichenden Anzahl an Unterschriften versehen (mehr als die Hälfte der 
anspruchsberechtigten Wahlpartei). Ein Wahlausschluss im Sinne § 102 Abs. 2 NÖ 
Gemeindeordnung liegt nicht vor. 
 
 
Der Wahlvorschlag lautet auf:  Susanne PASSET  
 

 
§ 103 NÖ Gemeindeordnung 

Wahlvorgang, Bewertung der Stimmzettel 
(1) In den Gemeindevorstand (Stadtrat) können nur Vorgeschlagene gewählt werden. 
Die von den Wahlparteien Vorgeschlagenen können gemeinsam in einem einzigen 
Wahlgang gewählt werden. Jeder Stimmzettel, der auf eine andere Person lautet, ist 
ungültig. Leere Stimmzettel (Kuverts) sind gleichfalls ungültig. Stimmzettel, auf denen 
neben den Vorgeschlagenen auch andere Personen aufgeführt sind, sind für die 
Vorgeschlagenen gültig. 
(2) Gewählt sind jene Vorgeschlagenen, auf die gültige Stimmen entfallen. 
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Zur Beurteilung der Gültigkeit der Stimmzettel werden beigezogen: 
 
GR Josef BERNREITNER   SPÖ 
GR Christoph RITTER   ÖVP 
 
 
Die mit Stimmzettel vorgenommene Abstimmung über den Wahlvorschlag der SPÖ 
ergibt: 
 
abgegebene Stimmen: 26 
 
ungültige Stimmzettel: /  
 
gültige Stimmzettel:  26 
 
Die ungültigen Stimmzettel werden fortlaufend nummeriert. Die Ungültigkeit ist wie folgt 
begründet: keine ungültigen Stimmzettel  
 
(Nr. 1   ..........................................) 
 
(Nr. 2   ...........................................) 
 
 
Von den Gültigen Stimmen lauten:  
auf SUSANNE PASSET  25  Stimmzettel.  
 
 
SUSANNE PASSET ist daher zum Mitglied des Stadtrates gewählt. 
 
 
Susanne Passet nimmt die Wahl zum Stadtrat der Stadtgemeinde Purkersdorf an. 
 
 
 
Der Niederschrift sind angeschlossen:  
 

1) Stimmzettel ‚Ergänzungswahl in den Stadtrat‘ 
2) Wahlvorschlag der SPÖ-Fraktion ‚Ergänzungswahl in den Stadtrat‘  

 
Die Niederschrift wird vom BGM und der Schriftführerin unterfertigt.  
Alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderates haben die beiliegende Kurrende 
unterschrieben.  
 
Ende der Ergänzungswahl: 20h  
 
 
 
_______________________   ___________________ 
BGM Ing. Stefan Steinbichler    Schriftführerin Dr. Claudia Winkler-Widauer  
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GR0301 Purkersdorf Open-Air 2022  
 
Antragsteller:   STEINBICHLER BGM Ing. Stefan  
 
Eine beachtliche Anzahl an Menschen haben die beiden großen Konzerte des Open Air 
Sommers 2019 besucht. Das große Medieninteresse hat zudem gezeigt, wie wichtig und 
sinnvoll dieses kulturelle Engagement der Stadt Purkersdorf ist. 
 
Nach der langen Pandemiepause sind für das Jahr 2022 zwei Hauptacts geplant und je 
eine Vorband. 
 

• 11. Juni 2022, Falco Tribute „Coming Home to Purkersdorf“ 

• 27. August 2022, WIR4plusEINS mit Wolfgang Ambros 

 
Heuer soll – aus umwelttechnischen Gründen – erstmals das Mehrwegbechersystem 
von Cupsolutions zum Einsatz kommen. Die sich hierfür zu Buche schlagenden Kosten 
würden bei einer vollen Weiterverrechnung an die Hüttenbetreiber eine Steigerung der 
Miete von € 180,00 auf € 500,00 (brutto / je Konzert) zur Folge haben. Die von der 
Pandemie noch angeschlagenen Wirtschaftsbetriebe sollen aber heuer noch von der 
Stadt unterstützt werden, daher werden die Kosten für die Miete einer Gastrohütte bei € 
350,00 (brutto / je Konzert) betragen. 
 
Im Hinblick auf mögliche Sponsoren war es sehr wichtig, die Redaktionen von Radio 
Wien und NÖ wieder mit ins Boot zu holen. Damit ist eine umfangreiche 
Berichterstattung über die Konzerte gesichert, beide Termine werden wieder live 
gesendet! 
 
Der Kostenrahmen wird sich im Ausmaß von rund € 190.000,00 ausgabenseitig und von 
knapp € 100.000,00 einnahmenseitig (jeweils brutto) bewegen.  
 
Hinsichtlich der Sponsoren gibt es bereits, neben der Zusage von ERGO in eine Höhe 
von € 25.000,00 pro Open Air Sommer (2019-[2021]2023) sehr intensive und 
aussichtsreiche Gespräche. Vom Land NÖ darf wieder mit einer Unterstützung in Höhe 
von mind. € 15.000,00 gerechnet werden. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat genehmigt die Durchführung des Purkersdorfer Open Air Sommers 
2022. Bürgermeister und Kulturstadtrat werden gemeinsam mit der Abteilung für 
Stadtmarketing beauftragt, die geplanten Acts innerhalb des Finanzrahmens 
umzusetzen (brutto € 190.000,00). Die Abrechnung des Open Air Sommers 2022 ist 
dem Gemeinderat zu berichten. 
 
Kosten:  rd. € 190.000,- 
Bedeckung:  1/859000-728002 
Kreditrest:  € - 17.300,-  
 
 

Wortmeldungen:  
Pistracher, Steinbichler, Klinser, Frotz  
 

Abstimmungsergebnis: 
 
5 Gegenstimmen: Banner, Keindl, 
Wunderli, Pistracher, Klinser  
3 Enthaltungen: Shields, Baum, Kellner 
 
Alle anderen stimmen zu  
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Finanzen und Betriebe – PANNOSCH STR Mag. Karl 
 

GR0302  Rechnungsabschluss 2021     
 
Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  

 
S A C H V E R H A L T  

Mit 01.01.2020 trat die VRV 2015 („neu“) in Kraft und der aktuelle Rechnungsabschluss 
wurde dementsprechend erstellt – hier nochmals die Struktur des Haushalts gem. der 
VRV 2015: 

 
 
 
ÜBERSICHT ÜBER DEN RECHNUNGSABSCHLUSS 2021 inkl. der CHF-
Konvertierungen 
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Unter Ausblenden der Darlehensaufnahmen und Darlehenstilgungen für die CHF-
Konvertierungen zeigt der Rechnungsabschluss 2021 folgendes Bild: 
 
 
 

 
 
 
 
Der Finanzierungshaushalt (FHH) stellt den Geldfluss dar und zeigt sich 
zusammenfassend wie folgt: 
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Diese gegenüber dem Voranschlag 2021 deutlich bessere Situation ist auf mehrere 
Faktoren zurückzuführen, wobei folgende explizit angeführt werden sollen: 
 

 Deutlich höhere Einzahlungen aus den Ertragsanteilen als geplant 

 Kommunalsteuer und Grundsteuer B ebenfalls über Plan 

 Wasserbezugs- und Kanalbenützungsgebühr über Plan 

 Personalaufwand etwas unter Plan 

 Sparsame Investitionstätigkeit 
 
 
Der Ergebnishaushalt (EHH) zeigt ebenfalls ein gegenüber dem VA 2021 deutlich 
positiveres Nettoergebnis in Höhe von € 1.935.604,96 aus.  
 
 
Darlehen: 
 
Im Rechnungsjahr wurde die Konvertierung des CHF-Obligos in EUR durchgeführt 
(siehe dazu GR0153 vom 4.3.2021 u.a.). Nach entsprechenden Verhandlungen sowie 
GR-Beschlüssen wurden die entsprechenden Kreditverträge über EUR 23.800.000,- 
sowie EUR 446.100,- bei der BANK AUSTRIA abgeschlossen und die Konvertierungen 
durchgeführt, sodass die Stadtgemeinde nur mehr EUR-Darlehen in den Büchern 
aufweist. 
 
Entwicklung des Schuldenstands seit Einführung der VRV 2015: 
 

Schuldenstand 

31.12.2019 32.773.588,62 € 

31.12.2020 32.837.759,21 € 

31.12.2021 31.266.035,72 € 

 
Der Tilgungs- und Zinsaufwand (exkl. CHF-Tilgungen) lag annähernd bei den 
Voranschlagswerten wie folgt: 
 

 RA 2021 VA 2021 

Tilgungsaufwand 1.939.498,78  1.924.200,00  

Zinsaufwand 199.692,79  226.900,00  

Schuldendienst gesamt 2.139.191,57  2.151.100,00  

 
 
Die Leasingzahlungen beliefen sich auf insgesamt € 43.719,12 das aushaftende 
Leasingobligo liegt per 31.12.2021 bei € 172.584,48. 
 
 
Das Haftungsvolumen beträgt per 31.12.2021 € 9.700.072,81. 
 
 
Die Entwicklung des Gesamtobligos aus Darlehen + Leasing + Haftungen stellt sich 
rückläufig dar wie folgt: 
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RA 2019 RA 2020 RA 2021

Darlehen 32.773.588,62 € 32.837.759,21 € 31.266.035,72 €

Leasing 291.177,27 € 216.303,80 € 172.584,48 €

Haftungen 13.017.571,07 € 10.612.842,94 € 9.700.072,81 €

GESAMT 46.082.336,96 € 43.666.905,95 € 41.138.693,01 €

Rückgang Haftungen 2020: Verkauf RH Wintergasse 48 durch WIPUR  

 
 
 
Die Rückstellungen für Abfertigungen betragen per 31.12.2021 € 582.338,91 und für 
Jubiläumszuwendungen € 664.201,39 (gesamt € 1.246.540,30).  
Die Sachanlagen (machen ca. 90,2% der Aktivseitigen Vermögenswerte aus) liegen 
nach Abschreibungen bei EUR 60.797.382,95. Die planmäßige Abschreibung betrug  
€ 1.767.147,46. 
 
Ein Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2021 des 
ausgegliederten Unternehmens WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf 
GmbH. wurde durch die ADVISA Wirtschaftsprüfung GmbH. erstellt und liegt inkl. 
schriftlichem Lagebericht gemäß § 69a NÖ Gemeindeordnung des Jahresabschlusses 
zum 30. Juni 2021 vor.  

ANTRAG 

Der Gemeinderat beschließt den Rechnungsabschluss 2021 samt Beilagen. 
 
ZUSATZANTRAG STR Baum: zum Frankenkredit der Wipur. Der BGM wird beauftragt 
ein Konzept zur Umschuldung des Frankenkredits der Wipur zu urgieren bzw.  dem 
Gemeinderat vorzulegen. (Von GR Kasper beantwortet).   
 

Wortmeldungen:  
Baum, Kasper, Ritter, Steinbichler, 
Weinzinger  

Abstimmungsergebnis: 
 
Abstimmung Zusatzantrag: Klinser, 
Kellner, Baum, Banner, Wunderli, Keller; 
alle anderen dagegen.  
 
Eigentlicher Antrag:  
6 Enthaltungen: Wunderli, Banner, Keindl, 
Klinser, Baum, Kellner;    
alle anderen dafür.  

(der gesamte, endgültige REAB 2021 steht im Intranet zur Verfügung)  
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GR0303 Bedeckungsbeschlüsse    

 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  

 
S A C H V E R H A L T  

In der 14. Sitzung des Stadtrates vom 25. Jänner 2022 und der 15. Sitzung des 
Stadtrates vom 15.03.2022 wurden folgende Beschlüsse gefasst, die hinsichtlich 
Bedeckung dem Gemeinderat vorzulegen sind, da diese mit über- bzw. 
außerplanmäßigen Ausgaben verbunden sind:  
 

 
 

ANTRAG 

Der Gemeinderat genehmigt die im Sachverhalt angeführten 
Budgetüberschreitungen, über- und außerplanmäßigen Ausgaben aus der 14. 
Sitzung des Stadtrates vom  
25. Jänner 2022 und der 15. Sitzung des Stadtrates vom 15. März 2022. Die 
Bedeckung erfolgt wie angeführt. 

 
 

Wortmeldungen:  
Klinser, Pannosch  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0304 Bericht: Haftungen     

 

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  

 
S A C H V E R H A L T  

 
Nachdem der gegenständliche Kredit bei der Bank Austria (für Gebäude der 
Reihenausanlage Wintergasse 48) abgedeckt erscheint, wurde unsererseits die Bank 
Austria um Aushändigung der seinerzeitigen Besicherungen durch die Stadtgemeinde 
gebeten. 
Wir erhielten nun retour: 
 

 Patronatserklärung der Stadtgemeinde Purkersdorf  
 Garantieerkärung der Stadtgemeinde Purkersdorf über EUR 50.000,-  

 
Beide Dokumente wurden unsererseits entwertet und liegen in Kopie bei. 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht über das Auslaufen der Haftungen Nr. 123766/4 
sowie 123766/5 für die WIPUR Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH sowie 
den Erhalt und die Entwertung der seinerzeit seitens der Stadtgemeinde gegebenen 
Patronats- sowie Garantieerklärung gegenüber der BANK AUSTRIA zur Kenntnis. 

 
 

Wortmeldungen:  
/ 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE zu GR0304 
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GR0305 Haftungsübernahme Finanzierung Hubrettungsfahrzeug   
  Feuerwehr Purkersdorf    

  

Antragsteller:  PANNOSCH STR Mag. Karl  

 
S A C H V E R H A L T  

Mit GR0133 vom 24.11.2020 wurde die Haftungsübernahme der Stadtgemeinde für eine 
Finanzierung eines Hubrettungsfahrzeugs über EUR 480.000,- grundsätzlich 
beschlossen. Nunmehr soll die Finanzierung abgeschlossen werden und die Haftung 
konkret übernommen werden.  
 
Seitens der Finanzverwaltung wurden folgende Banken zur Angebotslegung eingeladen: 
 
Bank Austria 
HYPO NOE 
BAWAG PSK 
Volksbank 
ERSTE BANK 
Raika Pressbaum 
Oberbank 
Austria Anadi Bank 
 

Angefragt wurden eine variable Finanzierung auf Basis 6 Monatseuribor sowie eine 
Fixzinsvariante für 15 Jahre. 
 
Zusammenfassung der erhaltenen Rückmeldungen: 
 

 
 
Grundsätzlich möchte man die Finanzierung mit einer Fixkondition abschließen. 
Nachdem die HYPO NOE als einzige Bank eine Fixkondition angeboten hat, soll die 
Feuerwehr Purkersdorf das Darlehen/Leasingfinanzierung bei dieser aufnehmen und die 
Stadtgemeinde Purkersdorf hierfür die Haftung übernehmen bzw. die Kreditrate ab 
12/2022 an die Feuerwehr überweisen. Die tatsächliche Fixkondition wird zum Zeitpunkt 
der effektiven Darlehensausnützung abhängig vom dann aktuellen Zinsniveau (Basis = 
zwei Tage vor Zuzählung) festgesetzt werden.  
 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat stimmt der von der Feuerwehr Purkersdorf aufzunehmenden 
Finanzierung über EUR 480.000,- für die Anschaffung eines 
Hubrettungsfahrzeugs bei der HYPO NOE mit einer Fixkondition über 15 Jahre 
zu und beschließt die entsprechende Haftungsübernahme als Bürge und Zahler 
gemäß Par. 1357 ABGB in Höhe von EUR 528.000,- durch die Stadtgemeinde. 
Die entsprechenden halbjährlichen Kreditbelastungen werden der Feuerwehr zu 
den Fälligkeitsterminen ab 12/2022 für eine Laufzeit von 15 Jahren überwiesen. 
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Wortmeldungen:  
Pistracher, Klinser, Pannosch  

Abstimmungsergebnis: 
 
2 Gegenstimmen: Pistracher, Kellner,  
4 Enthaltungen: Klinser, Shields, Keindl, 
Wunderli;  
 
Alle anderen stimmen zu;  

 
BEILAGE zu GR0305 
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Personal – Recht – Wohnen –  PUTZ STR Christian 
 
GR0306 K&E Modellregion – Zukunftsraum Wienerwald – 

Kooperationsvereinbarung    
 
Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 
Seit Herbst 2021 nimmt die Stadtgemeinde Purkersdorf am e5-Programm der NÖ 
Energie- und Umweltagentur teil. Dabei handelt es sich um ein Programm des Landes 
NÖ, welches Gemeinden dabei unterstützt, ihre Energie- und Klimaschutzpolitik zu 
modernisieren.  
 
Als weiterer Schritt ist nun - auf Initiative der Stadtgemeinde Klosterneuburg hin - die 
Gründung einer Klima- und Energie-Modellregion (KEM) im Westen der Stadtgrenze zu 
Wien geplant. Aufgrund bereits erfolgreich bestehender KEM-Regionen in NÖ entstand 
die Idee des gemeinsamen Zugriffs auf das Förderprogramm der Klima- und 
Modellregionen zur Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit zurückzugreifen.  
 
Gemeinsam mit den Gemeinden Mauerbach, Pressbaum und eben Klosterneuburg hat 
nun auch Purkersdorf einen Antrag zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen beim 
Klima- und Energiefonds, dem Förderprogramm Klima- und Energie-Modellregionen, für 
das Projekt „K&E Modellregion Zukunftsraum Wienerwald“ gestellt. Dadurch erhofft man 
sich bei Klimaschutzmaßnahmen bis zu 75% an finanzieller Unterstützung durch den 
österreichischen Klima- und Energiefonds zu erhalten.  
 
Die Förderstelle des Klima- und Energiefonds hat diesem Antrag zugestimmt und bietet 
den 4 Gemeinden – mit einer gerundeten Gesamtbevölkerung von knapp 50.000 
Einwohnern –  nun eine Partnerschaft für die kommenden drei Jahre an, wobei 
insgesamt € 206.166,37 an Projektbudget für den Zeitraum 01.04.2022 bis 31.03.2025 
zur Verfügung stehen. Davon stellt der österreichischen Klima- und Energiefonds € 
143.000,- zur Verfügung. Die Eigenmittel in Höhe von € 66.166,37 teilen sich die 4 
Gemeinden nach Einwohnerschlüssel. Davon entfallen auf die Stadtgemeinde 
Purkersdorf € 13.335,41, aufgeteilt auf die Jahre 2022, 2023 und 2024.  
 
Klosterneuburg hat die Führung und Kommunikation dieser Partnerschaft mit dem 
Klima- und Energiefonds für alle 4 Gemeinden übernommen. In das Projekt sind weitere 
Steakholder wie beispielsweise EVN Wärme, VOR, ENU & NÖ Energieberater, Energie 
Wien und Wiener Netze involviert. Die Vernetzung unter den Stakeholdern soll 
spezifisch in Projekten und auch bei ‚Energiestammtischen‘ und Steuerungsgruppen 
stattfinden. Hier werden thematische Schwerpunkte gesetzt. Effizienzpotentiale liegen 
v.a. bei Wohnen und Verkehr, Reduktion des Energiebedarfs bei kommunaler 
Infrastruktur und nachhaltiger Beschaffung.  
 
Als politische Ansprechpartner von Seiten der Stadtgemeinde wurden für diese 
Kooperation Umweltgemeinderat DI Mag. Thomas Kasper und BGM Ing. Stefan 
Steinbichler genannt.  
 
Eine eigene Website, ein aktiver Facebook-Auftritt sowie Veranstaltungen sind geplant. 
Es besteht der prinzipielle Plan eine(n) KEM-Manager(in) im Magistrat Klosterneuburg 
fix anzustellen und mittelfristig ein eigenständiges Energiereferat zu etablieren. 
Kooperierend dazu wäre es Ziel, in jeder der teilnehmenden Gemeinden einen 
qualifizierten Mitarbeiter für Klimaschutz zu nennen um zukünftig auf Klimawandel, 
Bioökonomie oder spezifische Herausforderungen wir Verkehr, Tourismus oder 
Raumplanung gemeinsam zu reagieren. Hauptverantwortlicher und Projektleiter für das 
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Umsetzungskonzept ist Vizebürgermeister Mag. Roland Honeder aus Klosterneuburg. 
Im beiliegenden Programm werden auch Maßnahmen beschrieben.  
Im Ausschuss wurde folgende Ergänzung des Antrags / Sachverhalts erbeten:  
Eine regelmäßige und unmittelbare Berichterstattung durch den Umweltgemeinderat und 
BGM an STR Kellner und GR Shields und – bei beidseitiger Zustimmung – zusätzliche 
Nominierung von GR Shields in das Gremium.  
 

ANTRAG 
 

Der Gemeinderat beschließt beiliegende Kooperationsvereinbarung für die Durchführung 
der Kima- und Energiemodellregion „K&E Modellregion – Zukunftsraum Wienerwald“ mit 
dem Klima- und Energiefonds, Leopold-Unger-Platz 2/1/142, 1190 Wien, vertreten durch 
die Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Türkenstraße 9, 1090 Wien, anzunehmen 
und durch den Bürgermeister unterfertigen zu lassen. 
 
Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung der Eigenmittel in Höhe von € 13.335,41 
aufgeteilt auf die Kalenderjahre 2022, 2023 und 2024 zu. Diese Summe beinhaltet € 
9.674,10, welche der KEM in Form von Barmitteln zur Verfügung gestellt werden.  
 
Bedeckung:  1/529000-729300 (neue HH-Stelle) 
Kreditrest:  € - 4.445,13 (Jahr 2022) 
 
ABÄNDERUNGSANTRAG STR BAUM:  
Ersatz des Bürgermeisters in diesem Gremium durch jemanden, der vom Klima-
Ausschuss genannt wird oder, dass der BGM die Einladung entsprechend weiterleitet.   
 

Wortmeldungen:    
Kellner, Pistracher, Shields, Keindl, 
Kasper, Baum, Klinser, Steinbichler,  

Abstimmungsergebnis: 
 
Abstimmung Abänderungsantrag STR 
Baum:  
7 Stimmen dafür: Baum, Wunderli, 
Banner, Shields, Klinser, Kellner, Keindl 
1 Enthaltung: Pistracher   
Alle anderen dagegen.  
 
 
Abstimmung Hauptantrag:  
2 Enthaltungen: Pistracher, Baum;  
Alle anderen stimmen zu.   
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BEILAGEN zu GR0306 
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*Anstelle von Claudia Dörflinger wurde UGR Mag. DI Thomas Kasper genannt 
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Beispielhafter Auszug der ersten beiden Maßnahmen:  
 
Nr. 1 – Ausbau von kommunalen PV-Anlagen 
Start 01/23 bis 12/24 – Gesamtkosten der Maßnahme € 14.700,-  
 
Themenbereich:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhaltliche Beschreibung:  
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Nr. 2: Thermische Sanierung von kommunalen Gebäuden  
Start: 03/23 bis 12/24; Gesamtkosten der Maßnahme € 17.700,-  



 

69 
Protokoll der 11. Sitzung des GR am 22.03.2022 

 
Themenbereich:  

 

 

  
… weitere Maßnahmen sind dem Antragsformular / Katalog zu entnehmen  
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Dokumente:  
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(das Gesamtbudget beinhaltet die Barmittel in Höhe von € 9.574,10)  
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GR0307 Bericht: Gesetzlich vorgeschriebene Totenbeschau    
 
Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 
In Österreich ist die Totenbeschau bei Verstorbenen gesetzlich vorgeschrieben – in 
Niederösterreich im NÖ Bestattungsgesetz. Es handelt sich dabei um die offizielle 
Feststellung des Todes bzw. der Todesursache eines Menschen binnen der ersten 24 
Stunden nach Eintritt des Sterbefalls. Die Vornahme der Totenbeschau obliegt 
ausschließlich den von der jeweiligen Gemeinde bestellten, angelobten und öffentlich 
durch die Gemeinde bekannt zu machenden Totenbeschauern. Die Stadtgemeinde hat 
also diesen gesetzlichen Auftrag sicherzustellen. Bisher wurde die Totenbeschau im 
Regelfall durch Dr. Rossow durchgeführt. Aufgrund fehlender Vertretungsregelung hat 
am 24.01.2022 ein Gespräch mit ÄrztInnen aus der näheren Umgebung stattgefunden. 
Im Anschluss wurde ein Werkvertrag mit den ÄrztInnen unterzeichnet. 
 
Aktuell haben sich folgende Ärzte und Ärztinnen zur Totenbeschau im Gemeindegebiet 
Purkersdorf bereit erklärt, haben den Werkvertrag unterfertigt und wurden angelobt:  
 
Dr. Bernhard Jonas, Gablitz, vorrangiger Totenbeschauarzt (von Mo.-Fr.)   
Dr. Andrea Kdolsky, Purkersdorf, Totenbeschauärztin (Sa.-So.) und Vertretung  
Dr. Karin Barfuß, Pressbaum, Vertretung 
Dr. Michael Barfuß, Pressbaum, Vertretung 
Dr. Pia Csepan, Purkersdorf, Vertretung  
Dr. Sabine Krenn, Purkersdorf; Vertretung  
Dr. Harald Ruth, Purkersdorf, Vertretung 
 
 
Die ÄrztInnen erhalten nach Durchführung der Totenbeschau einen gesetzlich 
festgelegten (regelmäßig anzupassenden) Totenbeschau-Vergütungstarif, für dessen 
Höhe jener Zeitraum maßgebend ist, in welchem die Totenbeschau endet. Die 
Stadtgemeinde überweist das Entgelt für die Totenbeschau an die ÄrztInnen. Allerdings 
muss die Gebühr für die Totenbeschau von den Hinterbliebenen beglichen werden.  
 

ANTRAG – BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.  
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen.  
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GR0308 Bericht: Vertragsverlängerung Stadtgemeinde – ÖBF für Parkfläche 
Tullnerbachstraße    

 
Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 
Seit dem Jahr 2002 besteht für eine Fläche im Bereich Tullnerbachstraße ein Vertrag 
zwischen der Stadtgemeinde und den Bundesforsten. Es handelt sich hierbei um eine 
Fläche im Ausmaß von 526m² zum Zweck der Gestaltung einer Parkanlage um das 
Pestkreuz und eines Autoabstellplatzes. Dieser Vertrag endete per 31.12.2021. Das 
jährliche Nettoentgelt für diese Fläche beträgt netto € 1.078,00.  
Bürgermeister Steinbichler und Vizebürgermeister Weinzinger haben die Verlängerung 
der vertraglichen Vereinbarung bereits unterfertig und bringen diese nun zur 
nachträglichen Beschlussfassung.  
 
Der Stadtrat stimmte der Vertragsverlängerung für die Fläche im Bereich 
Tullnerbachstraße / Hellbrücke / Pestkreuz / Autoabstellplatz zu. 
 
Bedeckung:  1/815000-728120 
Kreditrest:  € - 195,06 
 

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht über die befristete Vertragsverlängerung zur 
Kenntnis.  
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen.  
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BEILAGE zu GR0308 
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GR0309 Ankauf einer Teilfläche von 48m² des öffentlichen Gutes und 
Abänderung des Benützungsübereinkommens von GR0238 vom 
21.09.2021 – Rochusgasse – Fam. Schlerka     

 
Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 

In der Septembersitzung des Gemeinderates wurde unter GR0238 ein 
Benützungsübereinkommen mit Fam. Schlerka betr. eine Fläche im Ausmaß von rd. 
125m² beschlossen.  
 
Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und zur Nutzung bzw. zur Errichtung einer 
Zufahrt auf die Liegenschaft Rochusgasse 14, hat Fam. Schlerka um Ankauf eines 
kleinen Teils der öffentlichen Fläche im Kurvenbereich angesucht. Es handelt sich um 
eine Teilfläche des Grundstücks Nr. 922, EZ 2245  im Ausmaß von 48m² gem. 
beiliegendem Plan. In der Natur stellt diese Fläche aktuell eine Verkehrsfläche / 
Böschung dar und hat keine weitere Bewandtnis. Aufgrund bisheriger (ähnlich 
gelagerter) Verkäufe wird ein m²-Preis von 180,- bei Tragung sämtlicher damit 
einhergehender Kosten durch den Antragsteller veranschlagt. Der Antragsteller hat 
zusätzlich die Kosten der Versetzung eines öffentlichen Anschlusskastens zu tragen.  
 
Die (Pacht-)Fläche des Grundstückes 927, EZ 2245 sowie eines Teilbereichs des 
Grundstücks 922, EZ 2245 gem. beiliegendem Plan verringert sich dadurch auf 105m² 
und wäre im Benützungsübereinkommen entsprechend anzupassen.  
 
Stellungnahme der Bauverwaltung:  
Herr und Frau Schlerka haben um den Ankauf einer Teilfläche von ca. 50 m² aus der 
Parzelle Nr. 927, Rochusgasse (ÖG), im (südöstl.) Bereich vor dem Grundstück Nr. 847, 
Rochusgasse 14, angesucht. Ein Vermessungsplan wird noch nachgereicht.  
Weiters besteht ein Benützungsübereinkommen zwischen der Stadtgemeinde 
Purkersdorf und Herr und Frau Schlerka für die Parzelle Nr. 927. 
Von Seiten der Bauverwaltung wird festgehalten, dass im Bereich vor dem Grundstück 
Rochusg. 14, auf dem Grundstück Nr. 922 ÖG, folgende Infrastruktureinrichtungen 
bestehen: 
 

 ein Salbachventil (Wasserhausanschluss), 

 die öffentliche Beleuchtung (Verkabelung und Lichtpunkt) sowie 

 ein Hydrant, 
 
Sollten diese Infrastruktureinrichtungen bzw. Einbauten vom Verkauf betroffen sein, 
müssen diese auf Kosten der Käufer auf die im öffentlichen Gut verbleibende Parzelle 
Nr. 922 verlegt werden. Dies gilt ebenso für allfällige anderen Einbauten. Diesbezüglich 
ist mit den jeweiligen Einbautenträgern das Einvernehmen herzustellen.  
 
Zur Verpachtung der Parzelle Nr. 927: Wie bereits im Übereinkommen vom 22.09.2021 
angeführt wird ersucht den Fett gedruckten Zusatz zusätzlich aufzunehmen: 
 
Auf der gegenständlichen Fläche befindet sich die Wasserleitung zum und vom 
Hochbehälter. Bei etwaigen Gebrechen ist der Stadtgemeinde bzw. dritten Berechtigten 
jederzeit der Zutritt zu gewähren.  
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ANTRAG 

 
Der Gemeinderat stimmt einer entsprechenden Änderung des Benützungseinkommens 
vom GR-Beschlusses GR0238 vom 21.09.2021 zu. Das Nutzungsrecht der Flächen wird 
gem. beiliegendem Plan auf 105m² reduziert und um den von Seiten der BV 
eingebrachten Satz ergänzt, bei sonst gleichbleibendem Inhalt des 
Benützungsübereinkommens.   
 
Der Gemeinderat stimmt dem Verkauf der öffentlichen Fläche im Ausmaß von 48m² zu 
einem m²-Preis in Höhe von € 180,-/m² zu. Sämtliche Kosten für Vermessung, 
Vertragserstellung und Durchführung im Grundbuch sowie die Versetzung öffentlicher 
Anschlüsse sind vom Antragsteller zu tragen. Sämtliche Infrastruktureinrichtungen bzw. 
Einbauten, welche vom Verkauf betroffen sind - auf Kosten des Käufers und im 
Einvernehmen mit den jeweiligen Einbautenträgern - entsprechend zu verlegen.  
 
Kaufvertrag und Kundmachung über die Auflassung und Entwidmung aus öffentlichem 
Gut werden dem GR gesondert kenntlich gemacht.  
 
 

Wortmeldungen:  
Keindl  

Abstimmungsergebnis: 
 
5 Enthaltungen: Wunderli, Banner, Keindl, 
Klinser, Kellner 
Alle anderen stimmen zu.   
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BEILAGE zu GR0309 
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GR0310 Erweiterung Kurzparkzonenkontrolle – G4S Secure Solutions – 
Grundsatzbeschluss      

 
Antragsteller:  PUTZ STR Christian   
 
Aufgrund der – per 01.03.2022 – eingeführten, flächendeckenden Kurzparkzone im 
angrenzenden Wien, musste von Seiten Purkersdorf nun rasch gehandelt werden, da 
die Auswirkungen im Parkplatzbereich umgehend spürbar wurden und es doch 
notwendig wurde, auch eine (allerdings: gebührenfreie) Kurzparkzone an der 
Stadtgrenze zu Wien einzuführen. Begonnen wurde mit den gemeindeeigenen 
Straßenzügen: Waldgasse, Wurzbachgasse und Schuhmeierstraße. Die AnrainerInnen 
wurden vorab informiert und nun findet eine ‚Übergangsphase‘ statt. AnrainerInnen und 
Gewerbetreibende haben nun die Möglichkeit bei der Stadtgemeinde um eine Befreiung 
anzusuchen. Ab April werden Übertretungen in diesen Bereichen gestraft.  
  
Aufgrund zahlreicher Beschwerden von BewohnerInnen über die plötzlich verstärkt 
erschwerte Parkplatzsituation in anderen Gebieten im östlichen Purkersdorf, sind nun 
(zeitnah) weitere Kurzparkzonen geplant. Die Verordnung für weitere (aktuell 15) 
Gemeindestraßen sowie zwei Landesstraßen soll im April kundgemacht werden. Hierfür 
sind noch Vorabreiten notwendig, nämlich: die Lieferung der – bereits beauftragten – 
Straßenschilder sowie eine Ergänzung der vertraglichen Vereinbarung mit der 
Überwachungsfirma Group4, welche aktuell für 30 Wochenstunden zur Überwachung 
der Kurzparkzone im Zentrum sowie zur Kontrolle der Einhaltung des 
Hundehaltergesetzes beauftragt ist. Ein Gespräch mit der Group4 wurde bereits geführt. 
Ein Angebot (für rd. 20-25 Wochenstunden mehr) wird erwartet.   
 
Eine Stundenerhöhung der Überwachung zur Einhaltung der neuen Kurzparkzonen ist 
unerlässlich. Umfang und Kosten werden aktuell eruiert. Aufgrund der Brisanz soll ein 
Grundsatzbeschluss betreffend die Erweiterung des Vertrags mit der Group4 gefasst 
werden.  
 
Information: In Corona-freien Jahren (2018 und 2019) wurden jährlich rd. 45.000,- für die 
Überwachung der Kurzparkzone im Zentrum sowie der Einhaltung der Bestimmungen 
des Hundehaltergesetzes bezahlt. Dem gegenüber stehen ähnlich hohe Einnahmen. In 
den letzten beiden Jahren – aufgrund des geringeren Bedarfs – entsprechend weniger.  
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt einer entsprechend erforderlichen Stundenerhöhung der 
Überwachungsfirma G4S zur Kontrolle der Einhaltung der neuen Kurzparkzonen im 
östlichen Purkersdorf zu. Über zusätzliche Kosten und Umfang wird dem Ausschuss 
sowie dem Gemeinderat berichtet.  
 
ZUSATZANTRAG STR BAUM:  
Zusätzlich ersucht der Gemeinderat den zuständigen Verkehrsausschuss in 
Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Parkraumbewirtschaftung bis spätestens Ende 
September ein beschlussfähiges Gesamtkonzept auszuarbeiten.  
 
 

Wortmeldungen:  
Pistracher, Keindl, Baum, Weinzinger, 
Kasper, Klinser, Pistracher, Kellner, 
Wiltschek,  

Abstimmungsergebnis: 
 
Abstimmung inkl. Zusatzantrag Baum:  
1 Enthaltung: Röhrich 
Alle anderen stimmen zu.  
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DA02 
GR0343 e-Carsharing-Vertrag mit sharetoo    
 
Antragsteller: ÖVP + SPÖ  
 

 
 
 
Bedeckung:  1/529000-620003 
Kreditrest:  € 1.612,00  GR Schwarz verlässt den Saal  
       GR Schwarz nimmt wieder teil  
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Wortmeldungen:  
Baum, Wiltschek, Ritter, Klinser, Keindl, 
Pawlek,  

Abstimmungsergebnis: 
1 Enthaltung: Baum 
Alle anderen stimmen zu.  

 
Anmerkung: STR Baum möchte u.a. Punkte / Fragen protokolliert; diese wurden im 
Ausschuss besprochen und sind auch im Ausschussprotokoll festgehalten:  
 
 Wäre es nicht zweckmäßig gewesen zuerst zu definieren, was die Gemeinde will und dann 

entsprechend Vorgaben Anbote einzuholen? 

 Wäre es nicht zweckmäßig die Anbote nach Kriterien gegenüberzustellen? 

 Die wichtigste Frage, die sich stellt, ist warum nicht versucht wurde, das von einem Mäzen in Aussicht 
gestellt Schenkung eines Fahrzeuges, KONKRET mit E-Carsharing zu verbinden, weil dadruch ja nur 
sehr geringe Kosten für Nutzer  entstanden wären 

 Zu klären wäre, ob die Behauptung, dass der Sponsor sich „in Telefongesprächen dazu bereit erklärt 
(habe), bei Zustandekommen des Mobilitätsvereins die Kosten von EuropeCar / ShareToo zu 
übernehmen“ aktuell ist 

 Weiters wäre zu klären, warum die Gemeinde ein kommerzielles Projekt eines Großkonzern durch 
monatliche und einmalige Zahlungen unterstützen muss, 

 und warum der Standort direkt bei der Gemeinde sein muss. 

 Schließlich wäre klarzustellen, ob die allgemein in den Raum gestellt Nutzung durch 
GemeindemitarbeiterInnen auf die konkreten Bedürfnisse ausgerichtet ist. 
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BEILAGE zu DA02 / GR0343 – Kooperationsvertrag  
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Frauen – Soziales – Gesundheit – BOLLAUF STR Susanne 
 
GR0311 Berichte aus dem Ressort   (KEIN BERICHT)  
 
Antragstellerin:  BOLLAUF STR Susanne    
 
 
DA03  
GR0344  Einberufung eines Sondergemeinderates zur Behandlung des 

GR0312 
 
Antragstellerin:  GR Susanne Klinser (Grüne)  

 
 
 

Wortmeldungen:  
Klinser, Weinzinger, Keindl 

Abstimmungsergebnis: 
Dafür 8 Stimmen: Banner, Keindl, 
Wunderli, Klinser, Shields, Pistracher, 
Baum, Kellner 
 
Alle anderen stimmen dagegen.  
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Dazu Anmerkung von Seiten der Stadtverwaltung:  
 
Wie im DA erwähnt, wurden die Unterlagen fristgerecht am 18.03. um 16:00 Uhr auf der 
Cloud zur Verfügung gestellt. Alle Dateien sind – vorab getestet – für sich aufruf- und 
downloadbar.  
Durch die Überlänge mancher Dateinamen, kam es jedoch beim Download im Einzelfall 
zu (unvorhersehbaren) Komplikationen, wenn der Download ‚gepackt‘ – also alle Daten 
auf einmal – durchgeführt wurde.   
Die IKT hat diesbezüglich mit dem Anfragenden, Hrn. Keindl, am 21.03. um 13:16 Uhr 
telefoniert und darauf aufmerksam gemacht. Hr. Keindl hat der IKT (Hrn. Klemmer-N.) im 
Zuge des Telefonats auch bestätigt, dass er die Dateien einzeln herunterladen konnte 
und das somit in Ordnung sei. Die IKT hat den Hinweis jedenfalls zur Kenntnis 
genommen und für das Protokoll eine Veränderung in den Raum gestellt. Dazu müssen 
aber die technischen Möglichkeiten noch evaluiert werden.  
 
Die letzten 8 Dateien wurden tatsächlich erst am 21.03. um 15:58 Uhr hochgeladen. Der 
Grund dafür lag an der Firma Knollconsult, welche die Daten nicht früher zur Verfügung 
gestellt hat. Im Rahmen der Verständigung wurde der Hinweis übermittelt und 
namentlich kenntlich gemacht, wie der Ordner heißt und wo er sich die neuen Daten 
befinden (siehe Verständigungsmail). Es handelte sich bei den Dateien lediglich um die 
Legende. An den Beilagen wurde inhaltlich nichts geändert.  
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Bauwesen und Stadtplanung – WEINZINGER STR Viktor 
 
GR0312 Örtliches Raumordnungsprogramm  

 Entwicklungskonzept (Neuauflage) – Stellungnahmen – Beschluss 
– Verordnung  

 18. Änderung des Flächenwidmungsplanes – Stellungnahmen – 
Beschluss – Verordnung  

 25. Änderung des Bebauungsplanes – Stellungnahmen – 
Beschluss – Verordnung  

 
Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 

 
Der Antrag GR0312 wird – aufgrund des Umfangs – im Intranet gesondert zur 
Verfügung gestellt.  
 

STR Passet verlässt den Saal. 
STR Passet nimmt wieder teil.  

 
STR Pistracher verlässt den Saal.  

STR Pistracher nimmt vor Abstimmung wieder teil.  
 

Wortmeldungen zu GR0312:  
Weinzinger, Steinbichler, Kellner, Kasper, Shields, Pannosch, Baum, Wiltschek  
 
 
Abstimmungsergebnis zu GR0312 A) Stellungnahmen:  
 

 1 Gegenstimme: Baum 

 6 Enthaltungen: Kellner, Klinser, Shields, Keindl, Banner, Wunderli  

 Alle anderen stimmen dem Antrag zu.  
 
Abstimmungsergebnis zu GR0312 B) Nicht zur Auflage gelangte 
Änderungsansuchen:  
 

 2 Enthaltungen: Pistracher, Klinser  

 Alle anderen stimmen zu.  
 
Abstimmungsergebnis zu GR0312 C) Beschluss zu den Änderungen:  
 

 6 Enthaltungen: Wunderli, Pistracher, Klinser, Kellner, Shields, Banner  

 Alle anderen stimmen zu.   
 
Abstimmung zu den einzelnen Änderungspunkten:  
 

1. Änderungspunkt:   einstimmige Zustimmung  
 

2. Änderungspunkt:  1 Enthaltung: Baum; alle anderen dafür 
 

3. Änderungspunkt:  Wortmeldung: Kellner;  
7 Gegenstimmen: Banner, Keindl, Wunderli, Shields, 
Kellner, Klinser, Pistracher; alle anderen dafür 
 

4. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

5. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
6. Änderungspunkt: einstimmige Zustimmung  
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7. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
8. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
9. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
10. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
11. Änderungspunkt: Wortmeldung: Kellner, Pistracher;  

8 Gegenstimmen: Kellner, Pistracher, Wunderli, Banner, 
Keindl, Shields, Klinser, Baum; alle anderen dafür;  

 
12. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
13. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
14. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  

 
15. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung 

 
STR Oppitz und GR Posch verlassen den Saal 

 

16. Änderungspunkt:  1 Enthaltung: Baum; alle anderen stimmen zu 
 

Oppitz und Posch nehmen wieder teil 

17. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

18. Änderungspunkt:  1 Enthaltung: Baum; alle anderen stimmen zu  
 

19. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung 
GR Posch verlässt den Saal  

20. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

21. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

22. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

23. Änderungspunkt:  1 Enthaltung: Baum; alle anderen stimmen zu  
 

 Posch nimmt wieder teil  

24. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

25. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

26. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
STR Oppitz verlässt den Saal 

27. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 Oppitz nimmt wieder teil 

28. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

29. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

30. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
 

31. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
32. Änderungspunkt:  einstimmige Zustimmung  
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Abstimmungsergebnis zu GR0312 D.1. + D.2.) Beschlüsse zu den Verordnungen:  
 

 7 Enthaltungen: Banner, Keindl, Klinser, Shields, Pistracher, Kellner, Baum  

 Alle anderen stimmen dem Antrag zu.  
 
 
Abstimmungsergebnis zu GR0312 D.3.) VO BBP und Bebauungsbestimmungen:   
 

 1 Gegenstimme: Baum 

 6 Enthaltungen: Banner, Keindl, Klinser, Shields, Pistracher, Kellner 

 Alle anderen stimmen zu  
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GR0312   a) Teil-Bausperren – Verordnung  
 
Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

Verordnung von Teil - Bausperren gemäß 

a) § 26 (FLWPL) NÖ ROG 2014 und  

b) § 35 (BBPL) NÖ ROG 2014 

für die Karlgasse, Hießbergergasse und Wiener Straße 

 
1. „Bausperre Karlgasse/Hießbergergasse Wohneinheiten“ 

 
SACHVERHALT 

Im Rahmen der öffentlichen Auflage der 18. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes bzw. der Neudarstellung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes sind zahlreiche Stellungnahmen betreffend den Bereich 
Karlgasse/Hießbergergasse eingelangt. 

Die Einwendungen betreffen zum einen die Zonierung von Planungszielen und 
Maßnahmen des örtlichen Entwicklungskonzeptes, wonach für viele BürgerInnen 
nicht nachvollziehbar sei, wieso für die derzeit unbebauten Parzellen in den 
gegenständlichen Bereichen wie auch für den Bereich östlich der Karlgasse nicht 
das Planungsziel des Erhalts und der Sicherung des kleinteiligen strukturellen 
Charakters und des hohen Durchgrünungsgrades festgelegt ist.  

Zum anderen betreffen zahlreiche Einwendungen den Änderungspunkt 28 der 18. 
Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes, wonach für die 
VerfasserInnen nicht nachvollziehbar sei, wieso für die oben genannten Bereiche 
nicht ebenfalls eine Beschränkung auf maximal zwei Wohneinheiten festgelegt 
wird. 

Auf Grund dieser Einwendungen und darauffolgender, weiterer fachlicher 
Abwägungen behält sich der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf vor, 
jene Bereich einer tiefergehenden Prüfung zu unterziehen und in der Folge zu 
prüfen, welche Siedlungsbereiche für die Bebauung mit einer höheren Anzahl von 
Wohnungen geeignet sind und bei Bedarf das örtliche 
Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan auf Grundlage von § 16 Abs. 5 
NÖ Raumordnungsgesetz 2014, LGBl. 97/2020 mit der Festlegung von max. 3 
bzw. 2 Wohneinheiten für die Widmung Bauland Wohngebiet (BW) abzuändern.  

Die hierfür vorgesehene „Bausperre Karlgasse/Hießbergergasse Wohneinheiten“ 
umfasst nachfolgend dargestellte Bereiche:  
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Entsprechend der Überarbeitung der Beschlussfassung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes ggü. dem Auflageentwurf betrifft die Bausperre jene 
Bereiche der die Karlgasse und Hießbergergasse umgebenden Baublöcke 

- welche nicht bereits im Bestand eine Bebauung mit einer höheren Anzahl an 
Wohneinheiten aufweisen und 

- in denen der Anschluss an das öffentliche Straßengut nicht über die 
Wintergasse als höherrangige Straße gegeben ist bzw. die nicht zur 
Wintergasse hin ausgerichtet sind.  

 

Es ergeht daher folgender 

ANTRAG 
„  

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 
22.03.2022 unter Tagesordnungspunkt GR0312A) folgende Verordnung 
beschlossen: 

 

VERORDNUNG 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf gemäß § 26 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 über eine befristete Bausperre  

 

„Bausperre Wohneinheiten“ 

§ 1 

Allgemeines 

Für die im beiliegenden Plan (Anhang A), welcher einen wesentlichen Teil dieser 
Verordnung darstellt, gekennzeichneten Bereiche der Karlgasse und 
Hießbergergasse, für die im rechtskräftigen örtlichen 
Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan die Widmung Bauland 
Wohngebiet (BW) festgelegt ist, wird gemäß § 26 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 
LGBl. Nr. 97/2020 wegen der beabsichtigten Änderung des örtlichen 
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Raumordnungsprogrammes/Flächenwidmungsplanes für Bauvorhaben eine 
befristete Bausperre erlassen, wenn 

 diese im Falle eines Neubaus mehr als zwei Wohnungen (im Sinne des § 47 
NÖ BO 2014 LGBl. Nr. 97/2020) pro Grundstück vorsehen, 

 im Zuge eines Zubaus die Anzahl von zwei Wohnungen (im Sinne des § 47 
NÖ BO 2014 LGBl. Nr. 97/2020) pro Grundstück überschritten wird oder zuvor 
bereits überschritten war und dabei weiter erhöht wird, 

 im Zuge sonstiger baulicher Veränderungen eines Gebäudebestandes die 
Anzahl von zwei Wohnungen (im Sinne des § 47 NÖ BO 2014 LGBl. Nr. 
97/2020) pro Grundstück überschritten wird oder zuvor bereits überschritten 
war und dabei weiter erhöht wird. 

§ 2 

Zweck der Bausperre 

(1) Die Stadtgemeinde Purkersdorf ist in Bezug auf die Siedlungsentwicklung vor 
allem aufgrund der Nähe zur Bundeshauptstadt Wien eine sehr dynamische 
Stadt. Aufgrund der Entwicklung des Immobilienmarktes in den vergangenen 
Jahren besteht zunehmendes Interesse, Grundstücke mit einer hohen Anzahl 
von Wohnungen zu verwerten, was zumindest in Teilen der Gemeinde zu 
Konflikten mit dem strukturellen Charakter des Siedlungsgebietes führt. Die im 
beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten Bereiche der Karlgasse und 
Hießbergergasse schließen im Süden an Grundstücke mit einer höheren 
Anzahl von Wohneinheiten an, die bereits jetzt eine erhöhte 
Verkehrsbelastung der Wintergasse verursachen. Wiederum nördlich davon 
entspricht der strukturelle Charakter des Siedlungsgebietes dem einer Ein- 
und Zweifamilienhaussiedlung mit einem hohen Durchgrünungsgrad aufgrund 
privater Gärten. 

In der Folge soll daher geprüft werden, welche Siedlungsbereiche für die 
Bebauung mit einer höheren Anzahl von Wohnungen geeignet sind und bei 
Bedarf das örtliche Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan auf 
Grundlage von § 16 Abs. 5 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 
mit der Festlegung von max. 3 bzw. 2 Wohneinheiten für die Widmung 
Bauland Wohngebiet (BW) abgeändert werden. 

(2) Die Dringlichkeit der Bausperre ergibt sich dadurch, dass die derzeit für das 
gesamte Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Purkersdorf verordneten 
Bausperren zur Überarbeitung des örtlichen Raumordnungsprogramms und 
des Bebauungsplans im Juni 2022 auslaufen und dass im Bereich der im 
beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten Liegenschaften, die Einreichung 
von Bauvorhaben in Vorbereitung sein könnten, die den Zweck der Bausperre 
unterlaufen würden. 

§ 3 

Ziel der Bausperre 

Ziel der Bausperre ist es, das Unterlaufen des Zwecks der Bausperre durch 
allfällige Bauvorhaben im Zuge der Vorbereitung einer Änderung der Verordnung, 
zu verhindern.  

§ 4 

Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft.  
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Die Bausperre tritt zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie 
nicht früher aufgehoben oder für ein weiteres Jahr verlängert wird.  

 

Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am:“ 

 

Wortmeldungen: 
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0312 a) 

2. „Bausperre Karlgasse/Hießbergergasse Bebauungsdichte“ 

 

SACHVERHALT 
Im Rahmen der öffentlichen Auflage der 25. Änderung des Bebauungsplanes sind 
zahlreiche Stellungnahmen betreffend den Bereich Karlgasse/Hießbergergasse 
eingelangt. 

Die Einwendungen betreffen im Kontex der Abänderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes (Beschränkung der Wohneinheiten) die im Bereich 
der Karlgasse bzw. Hießbergergasse rechtskräftig verordnete Bebauungsdichte.  

Auf Grund dieser Einwendungen und darauffolgender, weiterer fachlicher 
Abwägungen behält sich der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf vor, 
jene Bereiche der die Karlgasse bzw. Hießbergergasse umgebenden Baublöcke, 
die nicht zur Wintergasse ausgerichtet sind und für die eine Bebauungsdichte von 
derzeit 33% festgelegt sind, hinsichtlich der Festlegung einer Bebauungsdichte 
von 25 % - entsprechend den Bestandsfestlegungen in den nördlichen, oberen 
Bereiche – zu prüfen. 

Die hierfür vorgesehene „Bausperre Karlgasse/Hießbergergasse Wohneinheiten“ 
umfasst folgend dargestellte Bereiche: 

 

GR Kasper verlässt den Saal 

Es ergeht folgender Antrag: 

ANTRAG 
„ 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 
22.03.2022 unter Tagesordnungspunkt GR0312A) folgende Verordnung 
beschlossen: 

VERORDNUNG 
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des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf gemäß § 35 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 über eine befristete Bausperre  

„Bausperre Karlgasse/Hießbergergasse Bebauungsdichte“ 

§ 1 

Allgemeines 

Für die im beiliegenden Plan (Anhang A), welcher einen wesentlichen Teil dieser 
Verordnung darstellt, gekennzeichneten Bereiche der Karlgasse und 
Hießbergergasse, für die im rechtskräftigen örtlichen 
Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan die Widmung Bauland 
Wohngebiet (BW) festgelegt ist, wird gemäß § 35 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 
LGBl. Nr. 97/2020 wegen der beabsichtigten Änderung des Bebauungsplans für 
Bauvorhaben eine befristete Bausperre erlassen, wenn 

 diese im Falle eines Neubaus eine Bebauungsdichte (im Sinne des § 4 Z 10 
NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 32/2021) von 25 % pro Grundstück 
überschreiten, 

 diese im Zuge eines Zubaus eine Bebauungsdichte (im Sinne des § 4 Z 10 NÖ 
Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 32/2021) von 25 % pro Grundstück überschreiten,  

 im Zuge sonstiger baulicher Veränderungen eines Gebäudebestandes eine 
Bebauungsdichte (im Sinne des § 4 Z 10 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 
32/2021) von 25 % pro Grundstück überschreiten. 

§ 2 

Zweck der Bausperre 

(1) Die Stadtgemeinde Purkersdorf ist in Bezug auf die Siedlungsentwicklung vor 
allem aufgrund der Nähe zur Bundeshauptstadt Wien eine sehr dynamische 
Stadt. Aufgrund der Entwicklung des Immobilienmarktes in den vergangenen 
Jahren besteht zunehmendes Interesse Grundstücke durch eine hohe 
bauliche Ausnutzung zu verwerten, was zumindest in Teilen der Gemeinde zu 
Konflikten mit dem strukturellen Charakter des Siedlungsgebietes, der 
umgebenden Natur- und Kulturlandschaft oder zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen führt. Die im beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten 
Bereiche der Karlgasse und Hießbergergasse schließen im Süden an 
Grundstücke mit einer bereits höheren baulichen Ausnutzung an, der 
Siedlungsbereich nördlich davon entspricht dem kleinteiligen, strukturellen 
Charakter einer Ein- und Zweifamilienhaussiedlung mit einem hohen 
Durchgrünungsgrad. Dieser Bereich weist mehrere unbebaute Grundstücke 
auf, die auf Basis der derzeit rechtskräftig verordneten Bebauungsdichte von 
33 % eine Bebauungsstruktur zulassen, die mit dem strukturellen Charakter 
der oberen Bereiche der Karlgasse und der Hießbergergasse nicht in 
Einklang zu bringen ist. 

In der Folge soll daher die Festlegung einer Bebauungsdichte von 25 % für 
den gesamten Bereich der im beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten 
Liegenschaften geprüft und bei Bedarf auf Grundlage von § 30 Abs. 2 Z 6  NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 abgeändert werden.  

(2) Die Dringlichkeit der Bausperre ergibt sich dadurch, dass die derzeit für das 
gesamte Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Purkersdorf verordneten 
Bausperren zur Überarbeitung des örtlichen Raumordnungsprogramms und 
des Bebauungsplans im Juni 2022 auslaufen und dass im Bereich der im 
beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten Liegenschaften die Einreichung 
von Bauvorhaben in Vorbereitung sein könnten, die den Zweck der Bausperre 
unterlaufen würden. 
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§ 3 

Ziel der Bausperre 

Ziel der Bausperre ist es, das Unterlaufen des Zwecks der Bausperre durch 
allfällige Bauvorhaben im Zuge der Vorbereitung einer Änderung der Verordnung, 
zu verhindern.  

§ 4 

Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft.  

Die Bausperre tritt zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie 
nicht früher aufgehoben oder für ein weiteres Jahr verlängert wird.  

 
Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am:“ 

 

Wortmeldungen: 
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0312 a) 

3. „Bausperre Wiener Straße Bebauungsbestimmungen“ 

 

SACHVERHALT 
Im Rahmen der öffentlichen Auflage der 18. Änderung des örtlichen 
Raumordnungsprogrammes bzw. der 25. Änderung des Bebauungsplanes sind 
zahlreiche Stellungnahmen betreffend den Änderungspunkt 24 eingelangt, der im 
Wesentlichen die Umwidmung des Bereichs Wiener Straße 30 bis 48a von 
Bauland Kerngebiet (BK) in Bauland verkehrsbeschränktes Betriebsgebiet-
emissionsarme Betriebe-280 (BVB-emmissionsarme Betriebe-280) vorsieht – 
insbesondere durch von der Änderung betroffenen 
LiegenschaftseigentümerInnen. 

 

Die Beschlussfassung des örtlichen Raumordnungsprogrammes wird im Bereich 
der Wiener Straße in der Art abgeändert, dass die in Änderungspunkt 24 
vorgeschlagene Maßnahme aus der 18. Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes ausgenommen und nicht beschlossen wird.  

Auf Grund der eingebrachten Stellungnahmen behält sich die Stadtgemeinde 
Purkersdorf vor, allfällige Maßnahmen auf der Ebene des 
Flächenwidmungsplanes zur Errichtung des gemäß Entwicklungskonzept 
festgelegten Planungsziels der Stärkung und des Erhalts dieses Bereiches als 
Betriebsstandort weiter zu prüfen. 

Im Rahm der fachlichen Abwägung der zum Änderungspunkt 24 eingelangten 
Stellungnahmen wurde festgestellt, dass angesichts der Aufrechterhaltung der 
Widmung Bauland Kerngebiet (BK), die in dem Bereich festgelegten 
Bestimmungen des Bebauungsplanes weiterhin mögliche Wohnbebauung künftig 
im Einklang mit der umgebenden Struktur und den örtlichen Gegebenheiten steht.  

Das gegenständliche Gebiet schließt hangaufwärts im Süden an einen 
weitreichenden bewaldeten und als Europaschutzgebiet festgelegten Bereich an, 
zu dem keine hinteren Baufluchtlinien festgelegt sind. Die rechtskräftig 
verordneten, vorderen Baufluchtlinien haben jeweils unterschiedliche 
Vorgartentiefen zur Folge. Zudem bestehe betreffend die Bebauungsdichte 
unterschiedliche Festlegungen.  

Für den nachfolgend dargestellten Bereich soll daher die Festlegung einer 
Bebauungsdichte von 45 % wie auch die Festlegung einheit licher Vorgartentiefen 
(vorderen Baufluchtlinien) im Abstand von 3 m zur Straßenflucht und die 
Festlegung einer hinteren Baufluchtlinie im Abstand von 5 m zur jeweiligen 
hinteren Grundstücksgrenze geprüft werden: 
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Es ergeht folgender Antrag: 

ANTRAG 
„ 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf hat in seiner Sitzung am 
22.03.2022 unter Tagesordnungspunkt GR0312A) folgende Verordnung 
beschlossen: 

VERORDNUNG 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf gemäß § 35 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 über eine befristete Bausperre 

„Bausperre Wiener Straße Bebauungsbestimmungen“ 

§ 1 

Allgemeines 

Für den im beiliegenden Plan (Anhang A), welcher einen wesentlichen Teil dieser 
Verordnung darstellt, gekennzeichneten Bereich der Wiener Straße, für den im 
rechtskräftigen örtlichen Raumordnungsprogramm/Flächenwidmungsplan die 
Widmung Bauland Kerngebiet (BK) festgelegt ist, wird gemäß § 35 NÖ 
Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 wegen der beabsichtigten 
Änderung des Bebauungsplans für Bauvorhaben eine befristete Bausperre 
erlassen, wenn 

 diese im Falle eines Neubaus eine Bebauungsdichte (im Sinne des § 4 Z 10 
NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 32/2021) von 45 % pro Grundstück 
überschreiten, 

 diese im Zuge eines Zubaus eine Bebauungsdichte (im Sinne des § 4 Z 10 NÖ 
Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 32/2021) von 45 % pro Grundstück überschreiten,  

 im Zuge sonstiger baulicher Veränderungen eines Gebäudebestandes eine 
Bebauungsdichte (im Sinne des § 4 Z 10 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 
32/2021) von 45 % pro Grundstück überschreiten 

 diese im Falle eines Neubaus durch ein Hauptgebäude einen vorderen 
Bauwich im Ausmaß von 3 m bzw. einen hinteren Bauwich (im Sinne des § 4 Z 
8 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 32/2021) im Ausmaß von 5 m 
unterschreiten, 

 diese im Zuge einer Erweiterung eines bestehenden Hauptgebäudes einen 
vorderen Bauwich im Ausmaß von 3 m bzw. einen hinteren Bauwich (im Sinne 
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des § 4 Z 8 NÖ Bauordnung 2014 LGBl. Nr. 32/2021) im Ausmaß von 5 m 
unterschreiten. 

§ 2 

Zweck der Bausperre 

(1) Die Stadtgemeinde Purkersdorf ist in Bezug auf die Siedlungsentwicklung vor 
allem aufgrund der Nähe zur Bundeshauptstadt Wien eine sehr dynamische 
Stadt. Aufgrund der Entwicklung des Immobilienmarktes in den vergangenen 
Jahren besteht zunehmendes Interesse Grundstücke durch eine hohe bauliche 
Ausnutzung zu verwerten, was zumindest in Teilen der Gemeinde zu 
Konflikten mit dem strukturellen Charakter des Siedlungsgebietes, der 
umgebenden Natur- und Kulturlandschaft oder zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen führt. Der im beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellte 
Bereich der Wiener Straße schließt hangaufwärts im Süden an einen 
weitreichend bewaldeten und als Europaschutzgebiet festgelegten Bereich an, 
zu dem keine hintere Baufluchtlinien festgelegt sind. Die rechtskräftig 
verordneten, vorderen Baufluchtlinien haben jeweils unterschiedliche 
Vorgartentiefen zur Folge. Zudem bestehen betreffend die Bebauungsdichte 
unterschiedliche Festlegungen.  

In der Folge soll daher die Festlegung einer Bebauungsdichte von 45 % für 
den gesamten Bereich der im beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten 
Liegenschaften, die Festlegung einheitlicher Vorgartentiefen (vorderen 
Baufluchtlinien) im Abstand von 3 m zur Straßenflucht und die Festlegung 
einer hinteren Baufluchtlinie im Abstand von 5 m zur jeweils hinteren 
Grundstücksgrenze geprüft und bei Bedarf auf Grundlage von § 30 Abs. 2 Z 4 
iVm Z 6 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. Nr. 97/2020 abgeändert 
werden. 

(2) Die Dringlichkeit der Bausperre ergibt sich dadurch, dass die derzeit für das 
gesamte Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Purkersdorf verordneten 
Bausperren zur Überarbeitung des örtlichen Raumordnungsprogramms und 
des Bebauungsplans im Juni 2022 auslaufen und dass im Bereich der im 
beiliegenden Plan (Anhang A) dargestellten Liegenschaften, die Einreichung 
von Bauvorhaben in Vorbereitung sein könnten, die den Zweck der 
Bausperre unterlaufen würden. 

§ 3 

Ziel der Bausperre 

Ziel der Bausperre ist es, das Unterlaufen des Zwecks der Bausperre durch 
allfällige Bauvorhaben im Zuge der Vorbereitung einer Änderung der Verordnung, 
zu verhindern.  

§ 4 

Geltungsdauer 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung in Kraft.  

Die Bausperre tritt zwei Jahre nach ihrer Kundmachung außer Kraft, wenn sie 
nicht früher aufgehoben oder für ein weiteres Jahr verlängert wird.  

Der Bürgermeister: 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am:“ 

Wortmeldungen: 
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0313 Karl Schäfer-Gasse – Fahrbahnsanierung    
 
Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 

 
 

SACHVERHALT 
 

Die Fahrbahn und der Parkplatz der Karli Schäfer-Gasse sind in einem schlechten 

Zustand und sollen saniert werden. Die Firma Pittel +Brausewetter GmbH. hat für die 

Sanierung des Straßenbau´s der Karli Schäfer-Gasse, ab der Speichberggasse bis zur 

Waldstraße, einen Kostenvoranschlag vom 02.03.2022, in der Höhe von € 225.428,58 

inkl. MwSt. vorgelegt.  

Kasper nimmt wieder teil 

ANTRAG 

Der Gemeinderat stimmt der Sanierung der Fahrbahn und des Parkplatzes der Karli 
Schäfer-Gasse und der Vergabe der Arbeiten an die Firma Pittel+ Brausewetter GmbH., 
entsprechend dem Kostenvoranschlag vom 02.03.2022, in der Höhe von € 225.428,58 
inkl. MwSt. zu.  
 
Kosten:  € 225.428,58 inkl. MwSt. 
Bedeckung:   5/612000-002300 
Kreditrest:  € 120.309,15 

GR Bernreitner verlässt den Saal 

 

Wortmeldungen: 
Kellner, Weinzinger, Steinbichler  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0314 Gemeinde Gablitz – Kläranlagenüberlauf – Grundsatzbeschluss  
 
Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

SACHVERHALT 
Die Marktgemeinde Gablitz ist mit folgendem Anliegen an die Stadtgemeinde 

Purkersdorf herangetreten: 

Auf Grund der zunehmenden Bautätigkeit hat die Gemeinde Gablitz ihre Kläranlage zu 

erneuern und die Reinigungsleistung von derzeit rund 7000 Einwohnergleichwerten auf 

10000 zu erhöhen. 

Dazu wurden erste Planungsschritte zur Genehmigung des Projektes eingeleitet, wobei 

sich herausstellte, dass eine Vorsorge für Notfälle eingeplant werden sollte. Die 

Gemeinde Gablitz hat mitgeteilt, dass bisher zwei Mal (Leitungsbruch bzw. 

Pumpendefekt) ein Störfall aufgetreten ist. Damals wurde es notwendig, den Kanalinhalt 

teilweise in das Purkersdorfer Kanalsystem einzuleiten. Mangels einer 

Verbindungsleitung musste das mittels Feuerwehrschläuchen und Tauchpumpen 

erledigt werden. Die eingeleiteten Mengen wurden geschätzt, weil eine Messanlage 

nicht zur Verfügung steht. Die Kläranlage verfügt über ein leistungsfähiges 

Notstromaggregat, somit wird der Stromausfall nicht zum Störfall. 

Neben den Störfällen der Kläranlage gab es in den letzten Jahren ca. 3 bis 5 mal pro 

Jahr bei Starkregen einen erhöhten Zulauf und fallweise eine Notentlastung in den 

Gablitzbach. 

Um diese Situation insgesamt zu verbessern, wäre es nützlich, eine Notüberlaufleitung 

samt Messanlage auf Kosten der Marktgemeinde Gablitz zu errichten.  

Bereits während der Bauzeit der Kläranlage wäre eine Noteinleitung sinnvoll. Bei der 

Noteinleitung wäre technisch sicherzustellen, dass dadurch die Kanalanlage in 

Purkersdorf nicht überlastet werden kann.  

GR Wunderli verlässt den Saal  

GR Banner verlässt den Saal 

ANTRAG 

GRUNDSATZBESCHLUSS: 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Purkersdorf erteilt prinzipiell seine Zustimmung, 

dass mit der Erneuerung der Gablitzer Kläranlage eine Notüberlaufleitung samt 

Messanlage auf Kosten der Marktgemeinde Gablitz errichtet wird und ab Baubeginn für 

den Notfall eine Noteinleitung in den Purkersdorfer Schmutzwasserkanal erfolgen darf.  

 
Dies unter den nachfolgenden Voraussetzungen: 

a) Im konkreten Projekt ist sicherzustellen, dass die Schmutzwassermenge nur so groß 

bemessen wird, dass die Schmutzwasserkanalanlage nicht überlastet werden kann, 

auch im Hinblick auf zukünftige Bautätigkeiten im Gemeindegebiet von Purkersdorf. 

Die technischen Rahmenbedingungen für den Einleitungsvertrag sind noch zu 

erheben.  

b) Die Gemeinde Gablitz hat im Falle einer Noteinleitung ein angemessenes 

Benutzungsentgelt, entsprechend der anfallenden Kosten der Gemeinde Purkersdorf 

für die Einleitung nach Wien, zu entrichten. 

 

Wortmeldungen: 
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0315 An der Stadlhütte / B13 – Querungshilfe – Übernahme in die 
Erhaltung und Verwaltung der Gemeinde – Erklärung   

 
Antragsteller: WEINZINGER STR VizeBGM Viktor 
 

SACHVERHALT 
 

Im November/Dezember 2021 wurde auf Ersuchen der Stadtgemeinde Purkersdorf auf 
der B13, An der Stadlhütte auf Höhe Nr. 5, von der Straßenmeisterei Neulengbach, auf 
Kosten der Stadtgemeinde Purkersdorf, eine Querungshilfe errichtet und in diesem Zuge 
Gehsteigflächen saniert. 
Das Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, hat nun mit Schreiben vom 
28.01.2022, 
Zl. STBA2-BL-2121/001-2021, eine Erklärung zur Übernahme der Straßenanlage 
übermittelt und ersucht, diese entsprechend zu unterfertigen und an die NÖ 
Straßenbauabteilung Tulln rückzuübermitteln. 
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ANTRAG 

Der Gemeinderat stimmt der vorangeführten Erklärung zur Übernahme der 
fertiggestellten Anlage auf der B13, (Gehsteige, Querungshilfe, Verbreiterung entlang 
der Landesstraße B13 von km 17,160 bis km 17,260 im Ortsbereich von An der 
Stadlhütte), nach erfolgter Endabnahme der ausgeführten Anlage durch die 
Bauabteilung des Stadtamtes, zu.  
 

Wortmeldungen: 

/ 

Abstimmungsergebnis: 

Einstimmig  
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Wirtschaft – Fremdenverkehr – Kultur – KIRNBERGER STR Andreas 
  
GR0316 Berichte des Kulturstadtrates 
 
Berichterstatter:  KIRNBERGER STR VizeBGM Andreas  
In Stellvertretung:  PISTRACHER STR Gerald   
 
 
Kooperation Bundesforste, 4 Termine 2022 

• 24. Februar 2022, 18:30 Uhr: Online-Vortrag zum Thema Nackte Bäume (Maren 

Röttger) 

• 08. April 2022, 16:00 Uhr: Streuobstwiesenführung (Gernot Waiss) 

• 21. September 2022, 18:30 Uhr: Online-Vortrag zum Thema Demenz (Regina 

Reiter, vermutlich mit Co-Referentin) 

• 7. Oktober 2022, 14:00 Uhr: Wildobstführung (Maren Röttger) 

 
 
Klassikkonzerte 

• April 2022, 19:30 Uhr in den Österreichischen Bundesforsten 

Neujahrsscherz, Quinternio Wien  
• SONNTAG 19. Juni 2022, 18:00 Uhr, BIZ 

Serenade, Christian Scholl und ein Quartett der Niederbayerischen 

Philharmonie 

• 09. September 2022, 19:30 Uhr, BIZ 

Beethoven taub, Ensemble Tris 

 
 
Projektförderung Theater Purkersdorf 
Der Stadtrat hat dem Theater Purkersdorf eine Projektförderung in Höhe von € 5000,- zu 
Verfügung gestellt. 
 
 
Ostermarkt 
Der Ostermarkt wird heuer wieder im Schlosspark realisiert. Die Umsetzung erfolgt 
gleich den vergangenen Jahren: Datum: 25. – 27.3. sowie 1. – 3.4. von 10 – 18 Uhr. 
Der Stadtrat hat für die Durchführung des Ostermarkts die Eigenleistungen der 
Stadtgemeinde sowie einen Kostenrahmen von 5.000 Euro für Fremdkosten inkl. MwSt. 
zu Verfügung gestellt. 
 
 
Agathes Musikkoffer 
Die Kosten für die Durchführung der Konzerte belaufen sich auf eine Höhe von € 
3.982,00. 

• Konzert 1: Ich will Komponistin werden!  

19. März 2022, 15:00 Uhr, BIZ 

• Konzert 2: Geknattert, gepiepst und geflüstert Konzert,  

02. April 2022, 15:00 Uhr, BIZ 

• Konzert 3: Auf zum Hexentanz 

25. Juni 2022, , 15:00 Uhr, BIZ 

 
 
Kultursommer Purkersdorf 
Von den 9 verschiedenen Acts des Programms 2022 stammen 6 direkt aus Purkersdorf 
und den angrenzenden Gemeinden des Wienerwalds. Die Förderung der regionalen 
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Künstler:innen, vor allem des Nachwuchses, ist uns sehr wichtig. Auch die technischen 
Dienstleistungen rund um die Events werden ausnahmslos mit regionalen Betrieben 
umgesetzt. 
 
 
Das Programm 2022:  
Eröffnung mit Marvie Pfeiffer & Nastja Isabella Sa 02.Jul 22 Hauptplatz 
Christian Eigner Fr 08.Jul 22 Bühne 
Minisex  Sa 09.Jul 22 Bühne 
Romantic Slivo  Do 21.Jul 22 Salettl 
Maschuranz  Sa 30.Jul 22 Bühne 
Nino aus Wien  Fr 05.Aug 22 Bühne 
Please Mrs. Henry Fr 12.Aug 22 Johannes Bär 
Crazy Heels  Fr 19.Aug 22 Bühne 
 
Den geplanten Gesamtausgaben von rd. € 36.500,- (brutto) stehen Einnahmen von € 
12.500 (brutto) durch Partnerschaften mit Sponsoren gegenüber. Die Ausgaben für die 
Stadtgemeinde werden rund € 24.000 betragen. 
 
 
Mord vor Ort 
Der Stadtrat hat für die Durchführung einer Krimilesung einen Kostenrahmen in der 
Höhe von € 3.500 zu Verfügung gestellt. Die Veranstaltung mit vielen heimischen 
Autoren wird am Donnerstag, 20.10.2022 um 19:30 Uhr in der Bühne stattfinden. 
 
 
Stadterhebungsfeier 7. Mai 
Anlässlich der Stadterhebungsfeierlichkeiten kann berichtet werden: Die Partnerstädte 
wurden eingeladen. Der französische Bürgermeister musste absagen, aber Bad 
Säckingen und Göstling haben zugesagt. Frankreich wird mit einer Videobotschaft an 
der Veranstaltung teilnehmen. 

• FREITAG 6. Mai: Gemeinsames Abendessen mit den Delegationen. Die 

Anzahl der Gäste ist noch unkar, davon abhängig wird die Gaststätte 

ausgesucht.  

• SAMSTAG 7. Mai: Geplant sind ab der Mittagszeit Beiträge von 

Stadtkapelle, Stadtbibliothek & Bieno, Naturpark & Stadtmuseum. 

Puppentheater mit Eva Hesse. Nach einer Route für die Kutsche wird noch 

gesucht. Es soll Ausschank im Schlosspark geben während dort das 

Familienprogramm stattfindet. Das Stadtmuseum ist geöffnet, geplant ist 

auch eine Sonderausstellung im Stadtsaal. 

• Ab 16:00 Uhr: Festakt beim Fürstenbergbrunnen. Bühne mit 

Überdachung von VSVL vor der Tribüne. Bestuhlung vor den Gastgärten. 

Moderation von Roman Dallamassl, Musikalische Untermalung von Clemens 

Schaller. Videobotschaft aus Frankreich. Festreden. Schlechtwetterfall: 

Stadtsaal 

• Nach dem Festakt: Aufstellen von Heurigengarnituren. 2 zusätzliche 

Hütten für Gastronomie. DJ macht bis 22:00 Uhr Musik.  

• Ab 19:30 Uhr: Jubiläumsfeier in der Bühne Purkersdorf anlässlich des 

10-jährigen Bestehens des Vereins. Special mit N!ddl & Band und vielen der 

Bühne verbundenen Stargästen. 

• SONNTAG 8. Mai: Tag der Offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr 

Purkersdorf und Floriani Gottesdienst. Abreisetag für die Delegationen. 

Der Stadtrat hat für die Durchführung der Feierlichkeiten anlässlich der 
Städtepartnerschaft einen Kostenrahmen in der Höhe von € 16.530,- (brutto) bewilligt. 
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Topothek 
Die Topothek ist die Plattform, auf der unter Mitarbeit der Bevölkerung das 
lokalhistorisch relevante Material und Wissen, das sich in privaten Händen befindet, 
gesichert, erschlossen und online sichtbar gemacht wird. 
Der Stadtrat hat die Kosten für die Teilnahme an der topothek im Umfang von einmalig € 
445,- und aktuell laufend € 1.069,-/Jahr bewilligt. 
 
 

ANTRAG - BERICHT 
Der Gemeinderat nimmt den Bericht / die Berichte des Kulturstadtrates zur Kenntnis. 
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Familie – Jugend – Sport – Vereine – OPPITZ STR DI Albrecht 
 
GR0317 Wienerwaldbad – Saison 2022 – Eintrittstarife    
 
Antragsteller:  OPPITZ STR DI Albrecht   
 

Bernreitner und Wunderli nehmen wieder teil 

 
SACHVERHALT 

 
Die Rahmenbedingungen für die Badesaison 2022 im Wienerwaldbad Purkersdorf 
müssen festgelegt werden. Aktuell wird von einer „normalen“ Badesaison ausgegangen. 
Sollte es irgendwelche COVID-Einschränkungen geben, wird im Bedarfsfall kurzfristig 
darauf reagiert und es werden seitens der WIPUR die notwendigen Entscheidungen 
getroffen. 
 
Festlegung der Eintrittstarife – Badesaison 2022 
 
In den letzten 3 Saisonen hat es keine Änderungen bei den Eintrittstarifen im 
Wienerwaldbad gegeben. Aufgrund der aktuell eingetretenen massiven allgemeinen 
Teuerungswelle ist zu erwarten, dass auch die Betriebskosten in der Badesaison 2022 
massiv steigen werden – Energie bis zu + 40 %, Versicherung + 13 %, Treibstoffe, 
Stundensätze Fremdleistungen, etc. 
 
Auf Basis der Vorjahres-Saison (Preisbasis 2019) soll es in der Badesaison nach 3 
Jahren unveränderter Preise zu einer Erhöhung der Eintrittspreise gemäß der 
beigefügten Übersicht kommen. 
 
Der Bezug von ermäßigten Eintrittskarten ist für Purkersdorfer HauptwohnsitzerInnen 
nur mit der Tarif-Aviso-Karte 2022 möglich, die in der Posteingangsstelle im Rathaus 
Purkersdorf ausgestellt werden. Vorjahres-Tarif-Aviso-Karten werden in der Badesaison 
2022 nicht mehr anerkannt.  
Für den Erwerb von Familien-Saison-Karten ist wie in den Jahren zuvor die Ausstellung 
einer neuen Familien-Tarif-Aviso-Karte 2022 in der Allgemeinen Verwaltung im Rathaus 
notwendig – Vorjahres-Familien-Tarif-Avisokarten haben keine Gültigkeit mehr! 
 
Öffnungszeiten Badesaison 2022 
Folgende Öffnungszeiten werden für die Badesaison 2022 vorgeschlagen: 
 
Badesaison: 
Samstag, 14. Mai 2022 bis Sonntag, 11. September 2022 
 
Frühschwimmertage: 
jeweils am Donnerstag ab 07.00 Uhr im Zeitraum 23. Juni bis 18. August 2022 – 9 
Termine 
 
Gemäß Information der WIPUR ist dazu zu überlegen, ob die Frühschwimmertage aus 
wirtschaftlicher Sicht weiter angeboten werden sollen? Begründet wird dies mit der 
Tatsache, dass fast nur Personen, die ohnehin eine Saisonkarte haben, zu den 
Frühschwimmertagen kommen.  Es waren kaum zusätzlich zahlende Personen 
anwesend, mehr als 15 Personen pro Termin waren es in der Vergangenheit nie. 
 
Öffnungszeiten: 
Mai 2022: 10.00 - 19.00 Uhr 
01. Juni 2022 bis 21. August 2022: 09.00 - 20.00 Uhr 
22. August bis 11. September 2022: 10.00 - 19.00 Uhr 
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Ergänzend zu der mit der WIPUR GmbH abgeschlossenen 
Betriebsführungsvereinbarung müssen aufgrund geänderter Öffnungszeiten folgende 
Zusätze in finanzieller Hinsicht festgelegt werden: 
 

 Erweiterte Öffnungszeiten in der ersten Juni-Hälfte auf 09.00-20.00 Uhr (vorher 
10.00-20.00 Uhr) - € 1.000,-- zuzüglich 20% MwSt. (wie in den Vorjahren) 

 

 Für die 9 Frühschwimmertage erhält die WIPUR GmbH eine zusätzliche 
Vergütung in Höhe von € 2.250,-- zuzüglich 20% MwSt. 

 
Kostenlose Saisonkarten für Mitglieder der Kinder- und Jungendgruppen der 
Purkersdorfer Blaulichtorganisationen 
 
Die Kinder- und Jugendgruppen der Purkersdorfer Blaulichtorganisationen (Feuerwehr, 
Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund) sollen auch in der Badesaison 2022 wieder 
kostenlose Saisonkarten für die Benützung des Wienerwaldbades Purkersdorf 
bekommen. Und zwar sollen alle Kinder und Jugendliche – unabhängig von ihrem 
Wohnort – von dieser Aktion profitieren, die bei diesen Kinder- und Jugendgruppen aktiv 
tätig sind. Die Organisationen werden von der Stadtgemeinde Purkersdorf 
angeschrieben. 
Nach Übermittlung der Namenslisten (Vorname, Zuname, Geburtsjahr) durch die 
Blaulichtorganisationen wird die WIPUR GmbH Gutscheine für Saisonkarten ausstellen, 
die zum kostenlosen Bezug einer Saisonkarte an der Eintrittskasse des Wienerwaldbads 
berechtigen. 
 
Gutschein für aktive MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Purkersdorf für den 
Bezug einer Saisonkarte in der Badesaison 2022 im Wert von € 35,-- 
 
Die aktiven MitarbeiterInnen der Stadtgemeinde Purkersdorf sollen einen mit dem 
Namen versehenen € 35,-- Gutschein erhalten, der beim Bezug einer Saisonkarte oder 
Familien-Saison-Karte in der Badesaison 2022 an der Eintrittskasse eingelöst werden 
kann. Eine Excel-Liste mit Vorname + Zuname in eigenen Feldern von allen aktiven 
MitarbeiterInnen wird von der Stadtgemeinde Purkersdorf bis 15.04.2022 an die WIPUR 
GmbH elektronisch übermittelt, die in weiterer Folge die Gutscheine ausstellen und der 
Stadtgemeinde Purkersdorf zur Verteilung an die MitarbeiterInnen übergeben wird. 
 
Kostenfreie Nutzung des Wienerwaldbads für Purkersdorfer Schulen, und 
Kinderbetreuungs-einrichtungen im Rahmen des Unterrichts 
 
Purkersdorfer Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen können in der Badesaison 
2022 - wie in den Jahren zuvor - das Wienerwaldbad im Rahmen des „Unterrichts“ mit 
verantwortlichen Betreuungspersonen während den Öffnungszeiten kostenfrei nutzen. 
Allerdings ab der Saison 2022 nur mehr gegen entsprechende Voranmeldung beim 
Kassenschalter im Wienerwaldbad. Die WIPUR GmbH wird auch dafür sorgen, dass nie 
mehr als 5 Gruppen gleichzeitig im Wienerwaldbad sind, um das mögliche 
Konfliktpotential mit normalen „zahlenden“ Badegästen etwas eindämmen zu können. 
 
Kinder-Schwimmkurse 
 
In den vergangenen Jahren haben verschiedene Organisationen Kinder-Schwimmkurse 
im Wienerwaldbad abgehalten. Pro Teilnehmer/in (Kind + Begleitperson) wurde durch 
nachträgliche Rechnungslegung ein Betrag von € 1,50 (inkl. MwSt., Preis für Vollpreis-
Stundenkarte) von der Stadtgemeinde Purkersdorf an die jeweilige Organisation 
verrechnet – Bezahlung per Überweisung. 
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In der Badesaison 2022 soll die Abhaltung von Schwimmkursen weiterhin möglich sein, 
solange die betrieblichen Abläufe nicht gestört werden. Die terminliche Abstimmung wird 
von der betriebsführenden WIPUR GmbH vorgenommen. 
Pro Teilnehmer/in (Kind + Begleitperson) wird in der Badesaison 2022 der Betrag von  
€ 2,00 inkl. MwSt.) verrechnet. 

GR Wiltschek nicht im Saal.  
GR Pokorny nicht im Saal.  

ANTRAG 
 
Der Gemeinderat spricht sich für die im Sachverhalt angeführten Regelungen zur 
Badesaison 2022 im Wienerwaldbad Purkersdorf aus, mit der Ausnahme die 
Nachmittagskarten für Kinder nicht anzuheben. 
 

Bedeckung (Haushaltsstelle): 1/259000-757710  
 

 

Wortmeldungen:  
Keindl 

Abstimmungsergebnis: 
 
2 Enthaltungen: Klinser, Baum 
Alle anderen dafür.  
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BEILAGE zu GR0317: 
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GR0318 Ergebnisse der Jugendumfrage – Bericht   
 
Berichterstatter:  OPPITZ STR DI Albrecht    

Banner und Wiltschek nehmen wieder teil.  
Ritter verlässt den Saal.  

 
Pokorny nimmt wieder teil.  

SACHVERHALT 

  
Rund 1.350 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 21 Jahren wurden per Brief 
angeschrieben und dazu aufgefordert an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Mittels 
QR-Codes konnte mit dem Handy die Umfrage ausgefüllt werden. Jeder QR-Code war 
nur einmal verwendbar. Ein mehrfaches Ausfüllen des Fragebogens durch ein und 
dieselbe Person wurde dadurch verhindert. 
  
457 Jugendliche haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Mehr als 150 
Jugendliche haben ihre E-Mail-Adresse hinterlegt, um Einladungen für zukünftige 
Umsetzungs-Workshops zu erhalten. 
  

 Über 60 Prozent der Mädchen wünscht sich ein Lerncafé für gemeinsames 
Lernen und Hausaufgaben machen. Bei den Burschen sind es 25 Prozent. 

 Raum zum Chillen und freie Räume zu Treffen wünschen sich rund 40 Prozent 
der befragten Jugendlichen. 

 Ein Discobus bzw. mehr Öffentliche Verkehrsmittel wünschen sich rund 30 
Prozent. 

 Mehr öffentliche und frei zugängliche Sportmöglichkeiten wünschen sich rund 30 
Prozent der Burschen und 15 Prozent der Mädchen. 

 Über 45 Prozent der befragten Jugendlichen wünschen sich öffentliche 
Filmvorführungen in Form eins Sommerkinos. 

 Sitzgelegenheiten fehlen 20 Prozent. 
 68 Prozent der befragten Jugendlichen würden Purkersdorf gerne aktiv 

mitgestalten. 

ANTRAG 
  
Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE zu GR3018 
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GR0319 U18 – Hallensondertarif für Kinder- und Jugend-Kurse   
 
Antragsteller:  OPPITZ STR DI Albrecht    

Ritter nimmt wieder teil. 

SACHVERHALT 
Bewegung trägt erheblich zu einer gesunden körperlichen, geistigen und psychosozialen 
Entwicklung der Kinder bei. Leider werden in der modernen Gesellschaft die 
Bewegungsräume der Kinder zunehmend eingeschränkt. Fernsehen, Online-Spiele oder 
Spielekonsolen sowie Computer bestimmen vielfach den Alltag von Kindern; die Zeit, die 
sie so verbringen, geht damit als Bewegungszeit verloren. Corona hat diesen Trend 
noch zusätzlich verstärkt. Dazu kommt, dass Kinder mit niedrigen Sozialstatus und 
Migrationshintergrund etwa zwei- bis dreimal seltener Sport treiben als Kinder mit hohen 
Sozialstatus und ohne Migrationshintergrund. 
 
Umso wichtiger sind deshalb die zahlreichen kostengünstigen Angebote der 
gemeinnützigen und nicht auf Gewinn orientierten Purkersdorfer Sportvereine für unsere 
Kinder. 
 
Durch die Erhöhung der Hallentarife in der Volksschule und der Mittelschule sind einige 
Kurse im Fortbestand bedroht bzw. müssten die Elternbeiträge stark erhöht werden, was 
zu einer Benachteiligung von Kindern aus finanzschwachen Familien führen kann. 
Aufgrund der vom Gemeinderat 2021 beschlossenen Corona-Sondertarife für die Hallen, 
fiel die Erhöhung bis jetzt nicht ins Gewicht, da die erhöhten Preise nicht zur Anwendung 
kamen. Ab Jänner 2022 werden jedoch die regulären Hallenpreise vorgeschrieben. 
Damit die Vielfalt an Bewegungseinheiten erhalten bleibt, soll ein Sondertarif geschaffen 
werden, um die Sport- und Bewegungskurse für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren 
zu fördern. 
Konkret sollen die U18-Sondertarife für den Volksschul- und Mittelschulturnsaal auf € 
18,00 und den Bewegungsraum auf € 16,00 festgelegt werden. Voraussetzungen für 
den U18-Sondertarif sind, dass die Kursteilnehmer im Alter zwischen 0 und 18 Jahren 
alt sind und die Trägerorganisation ein gemeinnütziger Verein bzw. nicht 
gewinnorientiert ist. 
 

Tarifübersicht 
  

 
Tarif pro Stunde U18-Sondertarif 

Turnsaal Mittelschule  €                  25,00   €                  18,00  

Turnsaal Volksschule  €                  25,00   €                  18,00  

Bewegungsraum Volksschule  €                  20,00   €                  16,00  

Bewegungsraum Kindergarten  €                  20,00  

 Bewegungsraum Kindergarten  €                  20,00  

 Bewegungsraum Kindergarten  €                  20,00  

 Bewegungsraum Kindergarten  €                  20,00  

 Bewegungsraum Bildungszentrum  €                  30,00  

 Sporthalle BG/BRG Drittelhalle  €                  38,40  

 Sporthalle BG/BRG 3-Fach-Halle  €                105,00  

  
ANTRAG 

Der Gemeinderat spricht sich für die Unterstützung von Kinder- und Jugend-Sportkursen 
aus und beschließt, rückwirkend mit 1. Jänner 2022 den im Sachverhalt beschriebenen 
U18-Sondertarif von € 18,00 für den Volkschul- und Mittelschul-Turnsaal sowie € 16,00 
für den Bewegungsraum der Volksschule Purkersdorf einzuführen. 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0320 Grundsatzbeschluss Vereinsbusse    
 
Antragsteller:  OPPITZ STR DI Albrecht    
 
 

SACHVERHALT 
 

Auf Grund der großen Nachfrage ist der Bedarf nach einem zusätzlichen Vereinsbus 
gegeben. Derzeit sind nur zwei Busse in Verwendung. 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat spricht sich für die Angebotseinholung für einen neuen Vereinsbus 
aus. Das Sponsoring der Firmen soll durch die Stadtgemeinde angefragt werden. Es 
sollen auch Angebote für elektronisch betriebene Busse eingeholt werden.  
 
 

Wortmeldungen:  
Klinser, Hlavka, Keindl,  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE ZU GR0320 
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GR0321 Grundsatzbeschluss Jugendarbeit NEU   
 
Antragsteller:  OPPITZ STR DI Albrecht   
 

SACHVERHALT 

Die professionelle Jugendarbeit gliedert sich in Niederösterreich nach verschiedenen 
Angeboten: Jugendzentren und -treffs, Jugend-Kulturhäuser, Mobile Jugendarbeit und 
Jugendberatungsstellen. Laut NÖJA gibt es in ganz Niederösterreich aktuell 13 
Jugendberatungsstellen. Mobile Jugendarbeit wird an 16, Jugendzentren und 
Jugendtreffs an 17 Standorten angeboten. Jugend-Kulturhäuser gibt es in Horn, 
Mödling, Wr. Neustadt und St. Pölten. Um für ein weiteres Angebot Landesförderung zu 
bekommen, muss man als Gemeinde auf eine lange Warteliste. 
  
In der Kaiser Josef-Straße 49, wo der Verein „Jugend- und Kulturzentrum Purkersdorf“ 
derzeit die re:spect-Jugendberatungsstelle und ein Jugendzentrum betreibt, läuft der 
Mietvertrag Mitte 2023 aus, da das Grundstück vom Vermieter verkauft und das 
Gebäude abgerissen wird. 
  
Die Jugendumfrage hat unter anderem ergeben, dass in Zentrumsnähe mehr Raum für 
Jugendliche benötigt wird. Sei es als Lerncafé, als Raum zum Chillen oder generell als 
freier Raum zum Treffen. 
  
Des Weiteren hat die Umfrage ergeben, dass die folgenden Problemfelder unter den 
Jugendlichen ein Thema sind: 
 

In Purkersdorf gibt es Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen 
Jugendgruppen. 
70% stimmen dieser Aussage zu (31% voll und ganz / 39% eher) 
  
Wenn ich wollte, hätte ich kein Problem, in Purkersdorf an illegale Drogen zu 
kommen. 
62% stimmen dieser Aussage zu (36% voll und ganz / 26% eher) 
  
In Purkersdorf gibt es viel Vandalismus: 
58% stimmen dieser Aussage zu (18% voll und ganz / 40% eher) 
  
In Purkersdorf gibt es Gegenden, in die ich lieber nicht gehe. 
34% stimmen dieser Aussage zu (15% voll und ganz / 19% eher) 
  
  
Das derzeitige re:spect-Jugendzentrum kennen rund 35% der Jugendlichen. Genützt 
wird es aber nur von 7 Prozent. Von den Jugendlichen, die es kennen, nützen es 20%. 
  
  
Auf Grundlage der Jugendumfrage und Angesichts der notwendigen Räumlichen 
Veränderungen sollen die Jugendangebote, welche durch die Stadtgemeinde finanziert 
werden, neu überdacht und an die Bedürfnisse der Jugendlichen angepasst werden. 
  

 ANTRAG 

Der Gemeinderat beschließt den folgenden Grundsatzbeschluss zur Neuaufstellung der 
Jugendarbeit in Purkersdorf und beauftragt den Jugendausschuss die Details 
festzulegen und eine konkrete Umsetzung vorzubereiten. 
  

         Die Stadtgemeinde spricht sich dafür aus, die Jugendberatungsstelle und 

Jugendsuchtberatungsstelle in Purkersdorf zu erhalten. Bis spätestens Mitte 
2023 muss dafür jedoch ein neuer Standort gefunden werden. 
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         Die Zielgruppe der Jugendarbeit-Angebote soll vergrößert werden. Zum 

Beispiel durch ein zentrumsnahes Raumangebot für Schülerinnen und Schüler 
des BG/BRG, das den Ergebnissen der Jugendumfrage Rechnung trägt. In 
Workshops gemeinsam mit Jugendlichen sollen die zukünftigen Angebote 
erörtert und im Jugendausschuss erarbeitet werden. 

  

         Die Möglichkeit einer regionalen mobilen Jugendarbeit soll in Kooperation 
mit den umliegenden Gemeinden geprüft werden. 

  

         Beim Sommerkino 2022 soll ein Abend speziell mit und für Jugendliche 
gestaltet werden. (Auswahl eines Jugendfilms in Kooperation mit 
Schülervertretung usw.) 

  

         Die Stadtgemeinde ersucht den Verein „Jugend- und Kulturzentrum 

Purkersdorf“ den Vorstand möglichst unpolitisch zu besetzen und den 
Stundenaufwand der angestellten Sozialarbeiter sowie den Außenauftritt an die 
zukünftigen Aufgaben anzupassen. 

  
BGM + STR Oppitz + STR Pistracher Ergänzungsantrag:   
Vor der nächsten GR-Sitzung soll im zuständigen Ausschuss – gemeinsam mit dem 
Verein – ein neues Konzept ausgearbeitet und dem GR präsentiert werden.  
Bis zur nächsten GR-Sitzung soll jedenfalls eine Umstrukturierung im Verein eingeleitet 
worden sein – damit weitere Ratenzahlungen getätigt werden können. Die ersten beiden 
Raten werden nun vom GR freigegeben.  
 
  

Putz, Frotz verlassen den Saal. 
Weinzinger verlässt den Saal.  

 
Putz, Frotz nehmen wieder teil.  

Weinzinger nimmt wieder teil.  
 

Shields verlässt den Saal. 
 Kasper verlässt den Saal. 

 
Shields nimmt wieder teil. 
Kasper nimmt wieder teil.  

 
 

Wortmeldungen:  
Steinbichler, Oppitz, Pistracher, 
Weinzinger, Pannosch, Kellner, Klinser, 
Pawlek, Schwarz, Baum, Brunner R., 
Keindl, Tauber, Wunderli  

Abstimmungsergebnis: 
Inkl. Ergänzungsantrag:  
Einstimmig  
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GR0322 Berichte aus dem Ressort   
 
Berichterstatter:  OPPITZ STR DI Albrecht   

 Keindl verlässt den Saal 

 
- Verlängerung der Bewilligung für „Englisch im Kindergarten III“ für 

2022/2023 
 

SACHVERHALT 
 

Für den Versuch „Englisch im Kindergarten“ wurde für ein weiteres Jahr 2022/2023 im 
NÖ Landeskindergarten III "Am Speichberg", Franz Ruhm Gasse 7, um Förderung 
angesucht. Nach positiver Behandlung bekommen wir einen Betrag von € 3.000,00 als 
Beitrag zum Personalaufwand des eingesetzten Native Speakers von zusätzlichen 25 
Wochenstunden vom Land NÖ. 

 
- Hallenabrechnung - Corona Tarif im Zeitraum September bis Dezember 

2021 
 

SACHVERHALT 
 

Nach Anfrage des Vorsitzenden wurde seitens der WIPUR folgende Aufstellung 
übermittelt: 
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Pro Verein ist der offizielle Tarif, der tatsächliche Abrechnungsbetrag und der 
Förderbetrag durch die Stadtgemeinde Purkersdorf ersichtlich. In Summe bedeutet das, 
dass die Stadtgemeinde Purkersdorf im Zeitraum September bis Dezember 2021 von € 
12.172,50 Hallenmieten € 8.115,00 gefördert bzw. auf diese Einnahmen verzichtet hat. 

 

- Virtueller „Tree Running“ Lauf 
 

SACHVERHALT 
Am Samstag, dem 26. März 2022 findet der virtuellen Lauf „Tree Running" statt. Für jede 
Teilnahme wird in Niederösterreich in der jeweiligen Gemeinde ein Jungbaum gepflanzt! 
Bäume säubern unsere Luft, produzieren Sauerstoff, spenden Schatten, kühlen bei 
Hitze die Umgebung und sind Lebensraum für unzählige Lebewesen. Durch laufen, 
walken, wandern oder spazieren teilnehmen & tolle Preise gewinnen. Infos & kostenlose 
Anmeldung unter www.naturimgarten.at/tree-running 
 

 
 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt diese Berichte zur Kenntnis. 
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Verkehr – Kreislaufwirtschaft  
BAUM STR DDr. Josef 

 
GR0323 Radweg Christkindlwald – Verpflichtungserklärung und 

Beauftragung  
 
Antragsteller:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Es gibt einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 16.3.2021 bezüglich der 
Radwegerneuerung im Christkindlwald. Dazu wurde auch ein konkretes Angebot im 
Rahmen des Rahmenvertrags von P&B befürwortet. Bei der Förderstelle des Landes 
NÖ wurden die Maßnahmen im Herbst des Vorjahres eingereicht.  
 
Dazu gab es im Rahmen des Förderprozedere ein positives Fachgutachten. Der 
Qualitätsbeirat sprach sich daraufhin für eine 70 prozentige Förderung aus (nachdem 
ursprünglich eine mindestens 60 prozentige Förderung avisiert worden war). Das 
entsprechende Schreiben vom Am der NÖ Landesregierung bezüglich dem nun 
notwendigen Beschluss für die Radwegerhaltungserklärung durch die Gemeinde (für 5 
Jahre) ist eingelangt. Nun ist der Beschluss für eine Radwegerhaltungserklärung durch 
die Gemeinde vom Gemeinderat zu fassen (siehe unten), dieser ist danach der NÖ 
Landesregierung mitzuteilen, im Anschluss erfolgt formal die definitive Förderzusage.  
Zweckmäßigerweise soll jetzt zusammen mit der Radwegerhaltungserklärung auch die 
Beauftragung im Gemeinderat unmittelbar nach dem Einlangen der definitiven 
Förderzusage beschlossen werden; auch deswegen, damit - ein Jahr nach 
Anbotslegung - möglichst eine Preisanpassung vermieden wird. 
 
Nachstehend die Radwegerhaltungserklärung: 
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Im Stadtratsbeschluss vom 16.3. hieß es zur Begründung u.a.:  
Die Sanierung des Rad-Gehwegs Christkindlwald beginnend von der Station 
Purkersdorf Sanatorium bis zur Stadtgrenze wurde in den letzten Monaten von 
verschiedenen Seiten urgiert: 
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• Insbesondere auch die Bezirksvertretung Penzing hat dieses Thema beim 
überregionalen Treffen am 16. September 2020 in Wien Penzing angesprochen: von 
Wien aus sei der Rad-Gehweg bis zur Stadtgrenze gut ausgebaut. 
• Durch Corona gab es insbesondere auf diesem Rad-Gehweg höhere Frequenzen 
• In den letzten Monaten war der Rad-Gehweg in diesem Bereich tatsächlich mit 
Geschäftskleidung oft nur teilweise zumutbar. 
Faktum ist, dass dieser Weg ein wichtiger Teil des Rad-Gehwege-Netzes ist, und es 
naheliegt, dass die Einfahrt nach Purkersdorf nicht gleich als Problembereich 
wahrgenommen wird. Die Orientierung auch auf einen Radweg entlang der B1 in der 
Wienerstraße ist kein Widerspruch zu Sanierung im Bereich Christkindlwald. Es wird in 
Zukunft voraussichtlich in Relation Purkersdorf Zentrum eben einen schnelleren Radweg 
entlang der B1 geben und den bisherigen Radweg Bahnhofstraße-Wienzeile-
Christkindlwald mit anderen Qualitäten.  
Ähnliches zeichnet sich für die Relation Purkersdorf Zentrum – Tullnerbach sowie die 
Relation Purkersdorf Zentrum Gablitz ab. 
Die Sanierung im Bereich Christkindlwald ist auch im „Radwege-Maßnahmenkonzept“ 
enthalten. 
Der Abschnitt setzt sich aus zwei Teilen zusammen: der erste reicht von der Station 
Purkersdorf Sanatorium bis zur Einfahrt Demmer und weist eine Asphaltdecke auf. 
Diese ist aber mangelhaft. Der zweite Abschnitt reicht von der Einfahrt Demmer bis zur 
Stadtgrenze, weist nur eine einfache Befestigung auf und ist bei oder nach nassem 
Wetter meist nicht angenehm zu befahren.  
 
Von drei realen Handlungsvarianten wurde insbesondere auch wegen der 
Fördersituation folgende gewählt: 
Den Weg bis zu Demmer wieder zu asphaltieren und den Weg von Demmer bis zur 
Stadtgrenze erstmals zu asphaltieren. 
 
Beim Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 16.3.2021 wurde vorsichtigerweise noch 
mit einer 60 prozentigen Förderung gerechnet. Das waren € 27.008,12 (inkl. UST) 
Kosten für die Gemeinde (40 % von € 67.520,29 inkl. UST - 2 Teile: € 43.617,59 + € 
23.902,70 = € 67.520,29 inkl. UST). 
 
Bei einer 70 prozentigen Förderung ergibt sich nun für die Gemeinde eine 
letztendliche Kostenbelastung von € 20.256,09. 
 

Schwarz, Pistracher verlassen den Saal.  

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat beschließt die für die Förderung notwendige standardmäßige 
Radwegerhaltungserklärung.  
Ebenso beschließt der Gemeinderat entsprechend des am 16.3.2021 im Stadtrat 
gefassten Grundsatzbeschlusses für die Annahme des Angebots von P&B, auf dem 
auch das positive Fachgutachten und die positive Entscheidung des Radwegeförderung-
Qualitätsbeirats des Landes beruhen, entsprechend des Sachverhalts die konkrete 
Beauftragung nach der definitiven Förderzusage. 

Keindl nimmt wieder teil.  
Tauber verlässt den Saal.  

Kosten: € 67.520,29 
Bedeckung:  5/529000-002000 
Kreditrest:  € 392.479,41 

Wortmeldungen:  
Kellner, Kasper  

Abstimmungsergebnis: 
 
6 Enthaltungen: Kellner, Kasper, Posch, 
Klinser, Shields, Keindl,  
Alle anderen dafür.  
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Schwarz, Pistracher wieder im Saal.  
 

GR0324 Preisliste und Vorgehensweise für die Übernahme von Abfällen in 
mehr als haushaltsüblichen Mengen am Werkstoffsammelzentrum 
(WSZ) 

Passet nicht im Saal.  

Antragsteller:  BAUM STR DDr. Josef     
SACHVERHALT 

Bedauerlicherweise kommt es immer wieder vor, dass Betriebe Abfälle wie Altholz, 
Sperrmüll, Traktorreifen, etc. am Wertstoffsammelzentrum entsorgen, die mehr als 
haushaltsüblich sind.  
Der Gemeinderat hat dies zwar grundsätzlich untersagt, jedoch haben diese Betriebe, 
teils mit landwirtschaftlichem Hintergrund, oftmals keine andere Möglichkeit und würden 
diese Übermengen auch bezahlen. 
Mitunter handelt es sich dabei um den Inhalt eines halben Containers, alleine die 
Abholung eines Containers ohne Entsorgungskosten des Inhalts beträgt aktuell € 
152,00. 
Somit stellt sich die Frage nach der Wiedereinführung einer Preisliste für die 
betreffenden Fraktionen, die mehr als die haushaltsübliche Übernahme von ca. 1 m³ 
Abfall darstellen: 
 
• Sperrmüll, Altholz, Bauschutt, etc.: € 25,00/m³ 
• Traktorreifen: € 50,00 – dieser Betrag wird vom Entsorger verrechnet 
 
Vorgehensweise: Diese Personen haben den entsprechenden Betrag der Übermenge in 
der Finanzverwaltung im Rathaus zu bezahlen und den Mitarbeitern am 
Wertstoffsammelzentrum den entsprechenden Beleg vorzuweisen. Somit ist gesichert, 
dass wie schon besprochen, keine Abwiegungen vor Ort stattfinden und keine 
Handkassa am WSZ implementiert werden muss. 
 

ANTRAG 
 
Der Ausschuss ersucht den Gemeinderat einstimmig, die Preisliste und die 
Vorgehensweise für die Übernahme von Abfällen von Betrieben in mehr als 
haushaltsüblichen Mengen am Wertstoffsammelzentrum entsprechend dem Sachverhalt 
zu genehmigen. 
 
 

Wortmeldungen:  
Kasper  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
Passet nimmt wieder teil. 
Tauber nimmt wieder teil.  

GR0325 Bericht Radwege  
 
Berichterstatter:  BAUM STR DDr. Josef     
 

SACHVERHALT 
Der Bericht kann wegen Urlaub beim Planungsbüro erst kurz vor der Sitzung 
nachgereicht werden oder muss mündlich gehalten werden. 

 
ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Klima- und Umweltschutz – Landschaftspflege und –planung – Energie  
KELLNER STR DI Sabina 

 
GR0326 Bericht aus dem Ressort    
 
Berichterstatterin:  KELLNER STR DI Sabina     
 

Fortschritte im Rahmen des e5-Programmes 

Eine umfangreiche Ist-Analyse - zu allen klimarelevanten Themen im eigenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde - wurde vor Weihnachten fertiggestellt und von unserem 

Berater bei der eNu (Energie- und Umweltagentur NÖ) ausgewertet.  

Im Rahmen des ersten Arbeitstreffens am 30.3.  werden wir die Ergebnisse besprechen 

und, darauf aufbauend mit der Erarbeitung eines Maßnahmenpaketes - das noch heuer 

umgesetzt werden kann - beginnen 

(z.B. Überarbeitung der Energie-Fördermaßnahmen der Gemeinde, Unterstützung und 

Motivation zu Energieumstieg und nachhaltiger Gebäudesanierung; Maßnahmen bei 

Gemeindegebäuden -  Photovoltaik). 

 

Aktuell beteiligen wir uns bereits an der Aktion Raus aus Öl und Gas.  Ziel der Aktion 

ist, die Bevölkerung über die aktuell sehr hohen Förderungen von Bund und Land zu 

informieren und sie zusätzlich mit dem „Rundum-Sorglos-Paket“ zu motivieren, auf 

erneuerbare Energieformen umzusteigen. 

Zwei Installateure aus der Region konnten gewonnen werden, die (unterstützt von der 

eNu und der Gemeinde) den Kunden praktisch alle notwendigen Arbeitsschritte aus 

einer Hand anbieten: vom ersten Beratungsgespräch, über den Ausbau der alten und 

dem Einbau der neuen Energiesysteme, bis zur Hilfestellung bei Förderansuchen.  

Die Aktion soll über einen längeren Zeitraum, über verschiedene Kanäle beworben 

werden (Artikel im nächsten Amtsblatt, Flyer, Information auf der Gemeinde-Homepage). 

 

Zweiter Purkersdorfer Klimatag  

Aufbauend auf den Erfahrungen, die wir beim 1. Klimatag, letzten Herbst sammeln 

konnten, wird heuer wieder ein Klimatag stattfinden, nämlich am Freitag, 30.September 

2022. 

Geplant sind unter anderem Vorträge zu Klima- und Energiethemen, Aktionen mit 

unseren Schulen und der Stadtbibliothek sowie ein Kinderprogramm. Die ÖVP hat 

bereits den Natur im Garten – Bus für den Tag reserviert. Ich freue mich auf interessante 

Beiträge aller Fraktionen! 

 

Grünraum-Maßnahmen 

In Absprache mit dem Bauhof und der Verwaltung wurden die geplanten Grünraum-

Maßnahmen für dieses Jahr besprochen und koordiniert. 

• Im Frühjahr ist die Nachpflanzung von sechs Bäumen geplant. Mehr 

Baumpflanzungen sind für den Herbst vorgesehen. 

• Im Zuge der Sanierung der Tribüne auf dem Hauptplatz ist die Pflanzung eines 

zusätzlichen Spalierbaumes, als Schattenspender in der Mitte vorgesehen. 

• Im Sinne der Biodiversität wollen wir heuer erstmals Naturwiesen auf drei 

öffentlichen Grünflächen anlegen. In den nächsten Jahren sollen weitere 

Standorte folgen. Die Gärtner des Bauhofs haben an einer entsprechenden 

Schulung bei Natur im Garten teilgenommen. 

• Alle Pflanzflächen (Tröge + Beete) sollen durch eine Durchmischung von ein- 

und mehrjährigen Pflanzen im Erscheinungsbild bunter werden, ohne die „Natur 

im Garten“-Kriterien aufzuweichen.  
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Im Zuge der Überprüfung des gemeindeeigenen Baumbestandes auf öffentlichem Gut, 

durch einen Sachverständigen der Österreichischen Bundesforste (ÖBF), wurden 

folgende notwendige Maßnahmen erhoben, die aktuell durchgeführt werden: 

Kronenschnitt, Totholzentfernung, 14 Fällungen. Im Fall notwendiger Fällungen sind 

Nachpflanzungen vorgesehen, sofern das am betreffenden Standort möglich ist. 

 

ANTRAG 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  

 

Wortmeldungen:  
Banner, Kellner 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig zur Kenntnis genommen.  
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GR0327 Baumkataster  

 
Antragstellerin:  KELLNER STR DI Sabina     
 

Ansuchen um Fällung von 4 Bäumen – SACHVERHALT 

 

Familie Marek, wohnhaft in der Rudolf Hankegasse 2b, vertreten durch Rechtsanwalt 
Mag. Vinatzer, hat in einem Schreiben an den Gemeinderat um die Entnahme von vier, 
an ihr Grundstück bzw. an das Nachbargrundstück angrenzende Bäume ersucht - gegen 
Wertersatz und Ersatzpflanzung. (Die Bäume sind im Baumkataster der Gemeinde 
erfasst.) 
Begründung der Antragsteller: ortsunübliche Verschattung und damit einhergehende 
Vermoosung und Versumpfung der Liegenschaft. (Der Antrag ist beigefügt) 
 
Der Ausschuss empfiehlt, dem Antrag nicht nachzukommen.  
Begründung: Der, an der Liegenschaft der Familie Marek stehende Baum wurde bereits 
gefällt – hier gibt es nur einen niedrigen Stockaustrieb. Die anderen drei Bäume 
befinden sich nicht an der Grundgrenze  der  Liegenschaft von Familie Marek und tragen 
auch nicht wesentlich zur Beschattung des Grundstückes bei.  
Die Bewohnerin des Grundstückes Rudolf Hankegasse 2a, deren Grundstück 
tatsächlich durch die Bäume beschattet ist, teilt in einem persönlichen Gespräch mit, 
dass sie keinesfalls wünscht, dass die Bäume gefällt werden.   
Bei der letzten Evaluierung des Baumbestandes durch die Österreichischen Bundesforst 
wurden für die angeführten Bäume keine Maßnahmen empfohlen. Eine Einschränkung 
der Verkehrssicherheit liegt nicht vor. 
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat gibt dem Antrag von Familie Marek nicht statt. 
 

Wortmeldungen:  
Keindl 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
GR0328 Resolution zur Agenda 2030  

Antragstellerin:  KELLNER STR DI Sabina     
Eingebracht und vorgetragen von GR Thomas Kasper 

SACHVERHALT 
In der Einleitung des Entwurfes zum Örtlichen Entwicklungskonzept wird festgehalten, 
dass im Zuge der Erstellung zeitliche, gesellschaftliche, rechtliche, ökologische, 
funktionale und räumliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Als inhaltlicher 
Referenzrahmen dienen die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 
2030.  
In diesem Sinne wird zusätzlich die Unterzeichnung einer entsprechende Resolution zur 
Agenda 2030 im Gemeinderat vorgeschlagen. („Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung” - siehe beigefügte Musterresolution; erstellt vom Bundesministerium für 
Nachhaltigkeit und Tourismus, dem Österreichischen Gemeindebund und dem 
Österreichischen Städtebund). 

ANTRAG 
Der Gemeinderat ermächtigt den Bürgermeister gemeinsam mit UGR DI Kasper die 
Resolution zur Agenda 2030 zu unterzeichnen. 
  

Wortmeldungen:  
Banner, Shields, Kasper, Kellner 

Abstimmungsergebnis: 
1 Enthaltung: Banner 
Alle anderen dafür.  
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DA04 
GR0345 Einberufung eines Volksschul-Gipfels  
 
Antragstellerin:  KELLNER STR DI Sabina    
   

Dringlichkeitsantrag  
zur ordentlichen Sitzung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Purkersdorf am 22.3.2022 

eingebracht von STR Sabina Kellner (Grüne) 
 

Begründung der Dringlichkeit: 

 Volksschule und Hort sind bereits jetzt vollständig ausgelastet, was auch im 

Erläuterungsbericht zum Örtlichen Entwicklungsbericht ausgeführt wird. 

 Leider wurden im Rahmen der Erarbeitung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes 

noch keine Vorbehaltsflächen für einen neuen/zusätzlichen VS-Standort besprochen. Im 

Örtlichen Entwicklungskonzept ist lediglich die „Prüfung der Erweiterung des schulischen 

Versorgungsangebots und Prüfung geeigneter Standort für schulische Zwecke“ 

angeführt. 

 Es ist abzusehen, dass es nach Aufhebung der Bausperre zu einer regen Bautätigkeit 

kommen wird. Gemeinsam mit den geplanten Bauten in der Gemeinde Gablitz werden in 

den nächsten Jahren bis zu 800 neue Wohnungen entstehen, in die zu einem großen 

Teil auch Jungfamilien einziehen werden. 

 Man kann davon ausgehen, dass die Planung und der Bau einer VS mindestens vier bis 

fünf Jahre dauern wird. 

 Daraus ergibt sich, dass unverzüglich mit der Planung begonnen werden muss, 

damit die Purkersdorfer Kinder auch in vier bis fünf Jahren einen sicheren Platz in einer 

VS in Purkersdorf haben werden.  

 Um zu einer möglichst guten Lösung zu kommen, soll das Wissen aller mit dem 

Schulbetrieb vertrauten bzw. für den Schulbetrieb verantwortlichen Personen in den 

Planungsprozess einfließen. 

 Ein zusätzlicher Aspekt, der ein rasches Vorgehen erfordert: 

Im letzten Jahr wurden bereits unterschiedliche mögliche Standorte genannt. Ein 

genannter Standort ist das Entwicklungsareal Bhf. Unterpurkersdorf.  

Als Moderatorin der Planungsgruppe (die sich parteiübergreifend, in Absprache mit den 

Bürgermeistern und der ÖBB um eine gute Lösung für das Areal bemüht), habe ich mich 

dafür eingesetzt, dass die weitere Entwicklung des Areals so lange gestoppt wird, bis 

geklärt ist,  

… ob Purkersdorf eine neue Volksschule braucht und wenn ja, 

… ob der Standort Areal Bhf. Unterpurkersdorf in Frage kommt oder ob besser 

geeignete Standorte vorhanden sind.  

Aufgrund der diesbezüglichen Zusagen des Bürgermeisters wird seitens der ÖBB von 

einer raschen Entscheidung ausgegangen. 

 

Aufgrund der erläuterten Dringlichkeit und im Sinne der Transparenz stelle ich folgenden  

 

ANTRAG 

Der Gemeinderat beschließt, einen Volksschulgipfel mit allen betroffenen Akteur*innen 
(politische Vertreter*innen, Direktor*innen, ev. Elternvertreter*innen) einzuberufen, mit dem 
Ziel, einen transparenten Arbeitsprozess einzuleiten, der zu einer guten und auf einem 
breiten Konsens beruhenden Lösung für die Erweiterung der Volksschule Purkersdorf führt.  
 

Schwarz verlässt den Saal.  
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ABÄNDERUNGSANTRAG GR Wiltschek:  
Der GR beauftragt den Bildungsausschuss mit der Zusammenstellung / Ergänzung aller 
erforderlichen Grundlagen als Basis für den Diskussionsprozess, der zu einer guten und 
auf einem breiten Konsens beruhenden Lösung für die Erweiterung der Volksschule 
Purkersdorf führt.   
 

Schwarz wieder im Saal.  
Bernreitner verlässt den Saal.  

 
Bernreitner wieder im Saal.  

 

Wortmeldungen:  
Steinbichler, Pistracher, Wiltschek, Kellner, 
Pannosch, Weinzinger, Baum  

Abstimmungsergebnis: 
Alle stimmen für den 
Abänderungsantrag.  
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Schulen – Bildungswesen – Digitalisierung – PISTRACHER STR Gerald 
 
GR0329 Bericht: Smartboards Volksschule  
 

Berichterstatter:  PISTRACHER STR Gerald  
 
VS Direktorin Dundler-Strasser berichtete dem Ausschuss über ihre und die 
Erfahrungen des Kollegiums mit den Smartboards. Trotz anfänglicher technischer 
Schwierigkeiten hat sich der Einsatz der Smartboards sehr bewährt. Es gab wenig 
Feedback der Eltern zum Einsatz der Smartboards welches sie als positives Signal 
sieht, da es offenbar zu keinen Problemen oder Bedenken seitens der Eltern gekommen 
ist. Die Kinder waren naturgemäß sehr angetan von den neuen technischen 
Möglichkeiten. 
 
Die Obfrau des Elternvereins Jasmin Klemmer-Schlögl konnte grundsätzlich das 
Feedback der Direktorin teilen. Auch beim Elternverein ist wenig Feedback 
diesbezüglich eingegangen. Als Mutter hat sie sehr positive Erfahrungen mit dem 
Einsatz der Smartboards gemacht und das Feedback der Kinder war sehr positiv. 
 
Sowohl die Direktorin als auch der Elternverein sprachen sich für die Weiterführung des 
Projektes aus und möchten gerne in diesem Sommer die nächsten 4 Klassen mit 
Smartboards ausstatten. Der Elternverein hat sich erneut bereit erklärt das Projekt auch 
wieder finanziell zu unterstützen. 
 
Fragen und Anmerkungen seitens der Ausschussmitglieder kamen u.a. von Bernd 
Wiltschek, der seine Skepsis betreffend den Einsatz der Smartboards erläuterte. Zuviel 
Bildschirmzeit an technischen Geräten, Probleme betreffend Lichtverhältnisse und 
Sichtbarkeit und den Boards sowie der Vorteil von grüner Farbe von herkömmlichen 
Tafeln wurden als Argumente besprochen. Auch die Thematik warum gerade die ersten 
Klassen mit Tafeln ausgestattet wurden, wurde nochmals aufgegriffen. 
 
Die Direktorin versicherte, dass der Unterricht der Kinder generell sehr 
abwechslungsreich gestaltet wird und auch kein Kind längere Zeiten vor dem 
Smartboard sitzt. Darauf hat man auch schon in den Zeiten vor den Smartboards wert 
gelegt. Probleme bei Lichtverhältnissen und der Lese- bzw. Sichtbarkeit an den 
Smartboards konnte die Direktorin in der kalten Jahreszeit nicht feststellen, aber hier 
muss man möglicherweise auch noch berücksichtigen wie es in den warmen 
Jahreszeiten ist. Grundsätzlich gibt es Jalousien, die man diesbezüglich einsetzen 
könnte. Auch die Hintergrundfarbe bei den Smartboards ist veränderbar und man könnte 
auch auf grünem Hintergrund unterrichten. 

Pawlek verlässt den Saal.  

ANTRAG - BERICHT 

an den Gemeinderat: Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0330 Bericht: Förderantrag Volksschule  
 
Berichterstatter:  PISTRACHER STR Gerald  
 
Förderantrag SMART Boards  
Das Kuratorium des NÖ Schul- und Kindergartenfonds hat in seiner Sitzung am 
13.12.2021 für Purkersdorf folgendes Vorhaben bewilligt: VS Schwarzhubergasse, EDV-
Anlagen, Ankauf 2021, mit abgerechneten Kosten von EUR 39.000,- eine Beihilfe in der 
Höhe von EUR 9.900,-. 
 
Durch die eingelangten Fördergelder und der finanziellen Unterstützung des 
Elternvereins konnte somit das eingereichte Budget für dieses Projekt unterschritten 
werden. 
 

ANTRAG - BERICHT 

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0331 Bericht: WIPUR - Wasserschaden Volksschule   
 
Berichterstatter:  PISTRACHER STR Gerald  
 
Wasserschaden Vorschulklasse EG / Gangbereich 1. OG „Neubau West“ – 
Jänner/Februar 2022 
  
Anfang Jänner 2022 hat in der Vorschulklasse im EG aus der abgehängten Decke 
Wasser herausgetropft. Die WIPUR hat einige Elemente der abgehängten Rasterdecke 
aufgemacht und den Wasseraustritt aus der Rohdecke neben einem Abflussrohr vom 
Obergeschoss festgestellt – der Verdacht lag hier nahe, dass das Problem mit dem 
Abflussrohr zu tun hat. Es wurde alles durchgecheckt – es konnte hier aber nicht wirklich 
eine Problemstelle gefunden werden – das Tropfen hat dann interessanterweise wieder 
aufgehört. Ein paar Tage später ist dasselbe Problem wieder aufgetreten. Gleichzeitig 
wurde festgestellt, dass es bei einem Gangheizkörper im 1. Stock – Gang „Neubau 
West“ - ein Leck gibt. Gemeinsam mit der Leckortungsfirma und dem Installateur wurde 
der Schaden nun im Detail lokalisiert, Feuchtemessungen durchgeführt und zusätzlich 
noch beim Abfluss eine Farbprobe durchgeführt, um hier das Thema Abfluss definitiv 
ausschließen zu können. Am 21.01.2022 konnte die schadhafte Stelle bei den 
Heizungsleitungen herausgeschnitten und erneuert werden. Die Anlage wurde wieder 
befüllt und der Heizbetrieb in diesem Kreislauf konnte wiederaufgenommen werden. Die 
Trocknungsmaßnahmen im Bereich der direkt angrenzenden Wände und im 
Deckenbereich über EG wurden in den Semesterferien begonnen. Eine neuerliche 
Feuchtemessung am 14.02.2022 hat ergeben, dass der gewünschte Trocknungsgrad 
noch nicht erreicht wurde  Trocknung wurde um eine weitere Woche außerhalb des 
Schulbetriebs in den Nachmittags- und Nachtstunden verlängert. Sobald der 
gewünschte Trocknungsgrad erreicht wird, wird das Trocknungsgerät abgebaut und die 
letzten Instandhaltungsmaßnahmen (Verfliesungen, Malerarbeiten) werden 
durchgeführt. Der Schaden wurde versicherungstechnisch von einem Sachverständigen 
aufgenommen und wird auch dementsprechend über die Versicherung abgerechnet. 
 

ANTRAG - BERICHT  

Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0332 Bericht: Müllsammelstelle Außenbereich Schulgelände VS und NMS  
 

Berichterstatter:  PISTRACHER STR Gerald  
 
Derzeit gibt es im Außenbereich zwischen Volksschule, Hort und NMS nur einen 
Mülleimer, der allerdings schon etwas in die Jahre gekommen ist (siehe Foto) und 
sobald Wind aufkommt wird der Müll am Gelände verteilt. 
 

 
 
Es sollen zwei neue Müllsammelstellen errichtet werden. Der Standort beim Hartplatz 
soll erhalten bleiben und es soll ein zweiter Standort in der Nähe der Sandkiste errichtet 
werden. 
 
Es soll ein Restmüll, ein Plastikmüll sowie Bioabfall zur Verfügung stehen und eine 
Überdachung beim bestehenden Müllsammelplatz soll durch die WIPUR evaluiert 
werden.  
 
Von GR Sonja Wunderli wurde ein weiterer Punkt eingebracht. 
Der Weg vom grünen Tor zum Innenhof/Seiteneingang (neben der Sandkiste) ist 
sanierungsbedürftig. Gerade im Winter und bei Starkregen verwandelt sich der Weg in 
eine Gatschlandschaft (siehe Fotos).  
 
Von GR Sonja Wunderli wurde noch ein weiterer Punkt eingebracht: Es gibt keinen 
durchgehenden gepflasterten (und barrierefreien) Weg vom Grünen Tor am Spielplatz 
vorbei zum Hintereingang (in die Aula beim Haupteingang). Hier muss man bei nassem 
Wetter durch den Gatsch und über Wurzelwerk laufen. (unter der Kiefer) 
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STR Pistracher nimmt mit der WIPUR Kontakt auf und bittet um geeignete 
Umsetzungsvorschläge sowohl für den Müllplatz als auch die Gehwege. 
 
Umsetzungsvorschläge und Angebote sollen im nächsten Ausschuss diskutiert werden. 
 

ANTRAG - BERICHT 

an den Gemeinderat: Der Gemeinderat nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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GR0333 Rahmenvertrag Überprüfung und Betriebswartung Spielplätze – 
Turnsäle – Schultafeln   

 

Antragsteller:  PISTRACHER STR Gerald und STR OPPITZ Albrecht  
 

Pawlek wieder im Saal.  
 

Laut ÖNORM ist eine jährliche sicherheitstechnische Überprüfung der öffentlichen 
Spielplätze sowie der Schultafeln und Turn- und Bewegungsräume in der Volksschule 
und den Kindergärten vorgesehen.  
 
Der Abschluss eines Rahmenvertrages führt zu einer wesentlichen Erleichterung des 
administrativen und organisatorischen Verwaltungsaufwandes, da Angebote nicht jährlich 
neu eingeholt und Firmen nicht einzeln beauftragt werden müssen. Die durch den 
Rahmenvertrag beauftragte Firma kann die Leistungen dadurch günstiger anbieten und 
hat die Überprüfungen und Wartungen selbständig durchzuführen und mit der Schul- 
bzw. Kindergartenleitung abzustimmen.  
 
Mit der Firma Erste Österreichische Turn- und Sportgerätefabrik J. Plaschkowitz 
VertriebsgesmbH wurde daher ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Leider musste die 
Firma Plaschkowitz jedoch im Dezember 2021 Konkurs anmelden.  
 
Unser Ansprechpartner bei der Firma Plaschkowitz, Herr Ing. Till, ist mittlerweile zur 
Firma Schweiger Sport PTS GmbH gewechselt und hat einen leistungsidenten 
Rahmenvertrag angeboten. Die Zusammenarbeit mit Herrn Ing. Till erfolgte immer zur 
vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten und Herr Till kennt inzwischen alle Gegebenheiten 
vor Ort sehr gut. Folgende Leistungsinhalte sind enthalten: 
 

- Überprüfung u. Betriebswartung Turnsaal VS ÖNORM B2609                  € 300,00 

- Überprüfung u. Betriebswartung Gymnastiksaal VS ÖNORM B2609           € 80,00  

- Überprüfung u. Betriebswartung Schultafeln VS ÖNORM A2120 (19 Stk.) je     € 10,00 

- Überprüfung u. Betriebswartung Bewegungsräume Kindergärten 1-3 (4x) je     € 80,00 

- Überprüfung u. Betriebswartung öffentliche Spielplätze (insg. x 13) je           € 80,00 

 
Ein Vorteil bei dem Angebot der Firma Schweiger Sport PTS GmbH ist, dass zusätzlich 
zur sicherheitstechnischen Überprüfung auch eine einfache Betriebswartung im Angebot 
enthalten ist (zB. Austausch einfacher Ersatzteile, Nachziehen von Schrauben, Ölen, 
Nähen der Turnsaalmatten), das beinhaltet alle einfachen Reparaturen, die vor Ort 
erledigt werden können. Bei gröberen Reparaturmaßnahmen bzw. Ersatzanschaffungen 
werden wie bisher separate Angebote eingeholt.  Der Vertrag beläuft sich auf 3 Jahre und 
kann unter Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist jederzeit ohne Angabe von 
Gründen gekündigt werden. 
 

ANTRAG 
Gemeinsamer Antrag an den Gemeinderat (Oppitz/Pistracher) 

Der Stadtrat genehmigt den Abschluss des oben beschriebenen Vertrages mit der Firma 
Schweiger Sport PTS GmbH und genehmigt dafür jährliche Kosten in Höhe von € 1.930.- 
exkl. MwSt. 
 
Kosten:     € 1.930.- exkl. MwSt.  
Kosten Volksschule Turnsaal:  € 380,00 netto 
Haushaltsstelle:    1/211000-614101 
Kreditrest:     € 2.544,00 
 
Kosten Volksschule:    1/211000-614001: € 190,00 netto 
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Haushaltsstelle:    1/211000-614101 
Kreditrest:     € 27.085,23 
 
Kosten Kindergarten:   € 320,00 netto 
Haushaltsstelle:    1/240000-614000 
Kreditrest:     € 18.444,47 
 
Kosten Spielplätze:    € 1.040,00 netto 
Haushaltsstelle:    1/815000-619000 
Kreditrest:     € 8.752,00 
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE ZU GR0333 
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Organe der Gemeinde   
 
GR0334 Entsendung Europagemeinderat – GR Christian Pokorny  
 
Antragsteller: ÖVP bzw. Rechtsausschuss  
 
Auf Initiative des BMEIA (Bundesministerium für Europäische und internationale 
Angelegenheiten) wurde gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt ein Netzwerk von 
Europa-Gemeinderätinnen und –Gemeinderäten geschaffen. Von Seiten des 
Ministeriums wird ein umfangreiches Service-Angebot für GemeindevertreterInnen 
bereitgestellt. Die ÖVP hat GR Mag. Christian Pokorny als Europagemeinderat für 
Purkersdorf vorgeschlagen.  
 

ANTRAG 
Der Gemeinderat stimmt der Entsendung von GR Pokorny als Europa-Gemeinderat für 
die Stadtgemeinde Purkersdorf zu.  
 
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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BEILAGE Zu GR0334 
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GR0335 Ergänzung Sachgebiete und Änderungen in Ausschüssen  
 
 

a)  Ausschuss 4 – Bauwesen und Stadtplanung  
 
Antragsteller: STR Weinzinger und STR Kirnberger  
 
Sachgebiete Ergänzung inhaltlich:  
Friedhof, Erhaltung, Verwaltung und Erweiterung, Investitionen, NEU: Ehrengräber 
(Bauliches / Instandhaltung / Sanierung)  

 
Die Vergabe der Ehrengräber verbleibt weiterhin bei Ausschuss 5.  
 

b)  Änderungen in Ausschüssen (bei Entsendungen)  
 
Antragsteller: SPÖ  
 
Auf Vorschlag der LISTE BÜRGERMEISTER STEINBICHLER – PURKERSDORFER 
SOZIALDEMOKRATEN sollen folgende Wechsel in den Ausschüssen vorgenommen 
werden:  
 

 Ausschuss 3: Frauen – Soziales – Gesundheit  
 Bisher: Christian PUTZ – NEU: Susanne PASSET  
 

 Ausschuss 1: Finanzen und Betriebe 
   Bisher Susanne PASSET – NEU: Christian PUTZ  

 
 
Antragsteller: ÖVP 
 
Auf Vorschlag der LISTE ANDI KIRNBERGER VOLKSPARTEI PURKERSDORF sollen 
folgende Wechsel in den Ausschüssen vorgenommen werden:  
 

 Ausschuss 4: Bauwesen und Stadtplanung  
Bisher: Christian POKORNY – NEU: Christoph RITTER  

 

 Ausschuss 9: Schulen – Bildungswesen – Digitalisierung  
Bisher: Christoph RITTER – NEU: Albrecht OPPITZ  

 
 

ANTRAG 
 
Der Gemeinderat stimmt der Ergänzung in den Sachgebieten sowie den Änderungen bei 
den Entsendungen wie angeführt zu.  
 
 

Wortmeldungen:  
Kellner, Kasper, Weinzinger, Steinbichler 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  
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Berichte von Prüforganen und Stellungnahmen zu den Berichten 
 
GR0337 Berichte von Prüforganen + Stellungnahmen zu den Berichten (BGM 

und Kassenverwalter) 
 
Berichterstatter: HOLZER GR Michael / BGM  
Stellvertretend vorgetragen von FROTZ GR Dr. Waltraud  
 
08. Sitzung des Prüfungsausschusses am 20.12.2021 - Unangekündigte 
Kassenprüfung 

 
Beginn der Sitzung: 15.45 Uhr 
 
Prüfungsergebnis: 
Kassen geprüft und in Ordnung gefunden (FV, AV, Standesamt) lt. Beilagen. 
 
Ende der Sitzung: 16.00 Uhr  
 

Antwort 

Der Bürgermeister und der Kassenverwalter danken dem Prüfungsausschuss. 
 

 
09. Sitzung des Prüfungsausschusses am 17.03.2022  
 
zu 1) Eröffnung 
Der Vorsitzende Herr Michael Holzer (online) begrüßt die anwesenden Mitglieder, Herrn 
Christian Ganneshofer, Frau Mag. Alexandra Renyi und eröffnet um 18:00 Uhr die 
Sitzung. 
 
zu 2) Rechnungsabschluss 2021 
Zu Beginn erläutert Hr. Ganneshofer den Rechnungsabschluss 2021 in seiner Struktur 
und auch mit seinen Eckdaten anhand des Protokolls des Finanzausschusses vom 
7.März 2022. 
 
Anschließend wurde der Rechnungsabschluss 2021 gemeinsam gesichtet und für in 
Ordnung befunden.  
 
Folgende Positionen wurden (stichprobenartig) im Detail analysiert: 
Bereich Kindergarten 
Öffentliche Beleuchtung  
Brückenbau 
Straßenbau 
Kommunalsteuer 
Ertragsanteile 
Kanal/Wasser/Müll 
Bauernmarkt 
Verwaltungsabgabe Standesamt 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
Antwort 

Der Bürgermeister und der Kassenverwalter danken dem Prüfungsausschuss. 
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ANTRAG 
Der Gemeinderat nimmt die Berichte der Prüforgane und die Stellungnahmen des BGMs 
zur Kenntnis.  
 

Wortmeldungen:  
/  

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende des ’öffentlichen Teils’ der Sitzung 
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Terminplanung 2022: 
 

 
 
             
 
 


